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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Der Nationalrat sprach sich auf Antrag seiner SPK deutlich gegen die Volkswahl des
Bundesrates aus. Er beschloss mit 140 zu 23 Stimmen, einer entsprechenden
parlamentarischen Initiative Zisyadis (pda, VD) keine Folge zu geben. Neben der
Volkswahl wollte der Initiant auch noch Mindestquoten für die Sprachgruppen und die
Geschlechter einführen. Auch eine Mehrheit der SVP-Fraktion lehnte den Vorstoss ab. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.04.2009
HANS HIRTER

Auf Antrag der Zürcher SVP beschloss die Delegiertenkonferenz der nationalen SVP im
August, die von ihr seit langem angekündigte Volksinitiative für die Volkswahl des
Bundesrates definitiv zu lancieren. Diese verlangt die Volkswahl nach Majorzprinzip,
wobei mindestens zwei Gewählte ihren Wohnsitz in der lateinischen Schweiz, d.h. in
einem französisch- resp. italienischsprachigen Kanton oder im nichtdeutschen Teil
eines mehrsprachigen Kantons haben müssen. 2

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.08.2009
HANS HIRTER

Im Januar hat die SVP die Unterschriftensammlung für ihre Initiative für eine Volkswahl
des Bundesrates lanciert. Die Sammelfrist dauert bis zum 26. Juli 2011. Die Initiative will
Bundesratswahlen nach dem Majorzprinzip in einem Einerwahlkreis abhalten. Dabei
wären mindestens zwei Sitze für Mitglieder reserviert, die aus einem nicht-
deutschsprachigen Teil der Schweiz stammen. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 26.01.2010
MARC BÜHLMANN

Am 7. Juli reichte die SVP mit 108'826 beglaubigten Unterschriften ihre Initiative für
eine Volkswahl des Bundesrates ein. Das Begehren fordert Wahlen der
Landesregierung nach Majorzprinzip in einem Einerwahlkreis, wobei für die
Sprachminderheiten mindestens zwei Sitze reserviert wären. Damit wird die Idee einer
Volkswahl nach 1889 und 1942 zum dritten Mal zur Abstimmung vorgelegt. 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.07.2011
MARC BÜHLMANN

Die Stimmberechtigten befanden am 9. Juni über die Initiative für eine Volkswahl des
Bundesrates. Das von der SVP lancierte Volksbegehren verlangte, dass die Schweizer
Regierung nicht mehr von der Vereinigten Bundesversammlung gewählt, sondern durch
die Wahlbevölkerung bestimmt wird. Die Wahl wäre zeitgleich mit den
Gesamterneuerungswahlen für den Nationalrat und in gesamtschweizerischem
Majorzverfahren mit einem Wahlkreis abzuhalten. Für die italienischen und
französischen Sprachminderheiten würden insgesamt zwei Sitze reserviert. Im Vorjahr
hatten sich Bundesrat und Parlament ziemlich eindeutig gegen das nach der Abwahl von
Christoph Blocher aus dem Bundesrat 2007 aufgegleiste Begehren ausgesprochen, das
schon bei den Verfassungsdiskussionen 1848 und 1872 und zwei Mal als Initiative der SP
in den Jahren 1900 und 1942 keine Mehrheiten gefunden hatte. Die Initiative wurde von
einem überparteilichen Komitee bekämpft, dem alle Parteien ausser der SVP
angehörten. Sogar die Grünen, die als Oppositionspartei selber schon ähnliche
parlamentarische Vorstösse lanciert hatten, sprachen sich gegen das Anliegen aus. Das
Gegnerkomitee trat unter dem Motto an, dass Bewährtes nicht aufs Spiel zu setzen sei.
Das aktuelle Gleichgewicht zwischen den Gewalten sei eine zentrale Determinante für
die politische Stabilität und den Wohlstand in der Schweiz. Der von der SVP geforderte
Systemwechsel sei kaum begründbar und beruhe auf populistischen Forderungen. Der
Verweis auf die Kantone, wo die Volkswahl der Regierung funktioniere – das
bedeutendste Argument der Initiativbefürworter – wurde von den Initiativgegnern
abgewiesen, da ein Wahlkampf in den Kantonen mit einem Wahlkampf auf nationaler
Ebene kaum vergleichbar sei. Ein solcher würde amerikanische Verhältnisse evozieren
und die zeitlich bereits arg belasteten Bundesräte nicht nur zusätzlich unter Druck
setzen, sondern auch in einen Dauerwahlkampf verwickeln, der eine Kollegialregierung
verunmöglichen würde. Stille Schaffer hätten zudem gegen charismatische, medial
taugliche Personen weniger gute Chancen und Geld würde eine noch grössere Rolle
spielen als heute. Schliesslich wurde auch die Quotenregel für die sprachlichen
Minderheiten kritisiert; die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Sitze an die Romandie

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.06.2013
MARC BÜHLMANN
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gingen und der Kanton Tessin kaum mehr Regierungsvertreter stellen könnte, sei enorm
hoch. Die SVP ihrerseits setzte sich überraschend lau für ihr Anliegen ein. Zwar wurde
ein 2,8 Mio. Auflagen starkes Extrablatt in die Haushalte gestreut, in dem mit dem
Untergang der Schweiz gedroht wurde, wenn den Mauscheleien im Bundesrat und den
Hintertreppen-Absprachen bei Regierungswahlen nicht durch das Volk Einhalt geboten
würden. Im Gegensatz zu anderen Parteien wolle man die Mitspracherechte des
Souveräns stärken und nicht noch weiter abbauen. Zudem schaltete die Partei ein für
SVP-Verhältnisse sehr unspektakuläres Text-Plakat („Dem Volk vertrauen!“). Wichtige
Exponenten der Partei schalteten sich aber kaum in den Abstimmungskampf ein und
nahmen teilweise gar demonstrativ Stellung gegen die Initiative. Die Kantonalsektion
Thurgau empfahl gar die Nein-Parole und die SVP Unterwallis beschloss Stimmfreigabe
bei der parteieigenen Initiative. Es wurde parteiintern auch befürchtet, dass sich eine
Volkswahl zuungunsten der SVP auswirken könnte. Prominente Unterstützung erhielt
die Idee der Volkswahl allerdings durch die ehemalige SP-Bundesrätin Micheline Calmy-
Rey. Sie befand, dass die Volkswahl zu einer besseren Machtbalance zwischen
Bundesrat und Parlament führe, weil die Regierung damit über mehr Legitimität
verfügen würde. Erste Umfragen Anfang Mai liessen eine relativ geringe Begeisterung in
der Bevölkerung für die Idee der Volkswahl erahnen. Tatsächlich wurde das Begehren
Anfang Juni dann auch deutlich mit 76,3% Nein-Stimmenanteil und durch alle Kantone
abgelehnt. In einigen Kantonen der Romandie (FR, NE, JU) lagen die Ja-Anteile gar unter
20%. Am höchsten war die Zustimmung im Kanton Tessin (32,2% Ja), was aufgrund der
Debatten um den Minderheitenschutz etwas überraschend war. Die
gesamtschweizerische Stimmbeteiligung lag bei 39,2%, was die laue Kampagne neben
dem Umstand, dass die APS-Inserateanalyse einen absoluten Negativrekord hinsichtlich
Anzahl Zeitungsinserate ausmachte, ebenfalls wiederspiegelt. Noch am Abend der
Abstimmung äusserten sich die Parteipräsidenten zum Abstimmungsausgang. CVP-
Präsident Darbellay wertete das Resultat als Zeichen nationaler Kohäsion, FDP-
Präsident Müller war froh über die Wahrung der Konkordanz, die durch eine Volkswahl
in Gefahr geraten wäre, und SP-Präsident Levrat freute sich, dass die „psychologische
Verarbeitung der Abwahl Blochers“ nun zum Abschluss kommen könne. SVP-Präsident
Brunner anerkannte zwar, dass das Thema vom Tisch sei, wehrte sich aber vorsorglich
gegen künftige Beschneidungen der direkten Demokratie. Der Leidensdruck sei
anscheinend momentan noch zu tief. Justizministerin Sommaruga sah im Resultat den
Wunsch des Souveräns, die Demokratie vor Dauerwahlkämpfen zu schützen. Das
deutliche Nein wurde in der Presse als Vertrauensbeweis in die Institutionen und
insbesondere in den Bundesrat gewertet, man sah im Abstimmungsergebnis aber auch
eine Ohrfeige an die SVP, die an einem wenig experimentierfreudigen Volk
vorbeipolitisiert habe. Die noch im Vorjahr von Wermuth (sp, AG) eingereichte
parlamentarische Initiative (12.489), die neben der Volkswahl auch einige zusätzliche
Reformen wie die Aufstockung der Regierungsmitglieder auf neun oder die Transparenz
der Wahlkampagnenfinanzierung gefordert hatte, wurde im Berichtjahr kurz nach dem
abschlägigen Volksentscheid zurückgezogen.

Abstimmung vom 9. Juni 2013

Beteiligung: 39,5%
Ja: 480 291 (23,7%) / 0 Stände
Nein: 1 550 080 (76,3%) / 20 6/2 Stände

Parolen:
– Ja: SVP (2)*.
– Nein: FDP, CVP, SP, GP, GLP, BDP, EVP, CSP; SGV, Travail.Suisse.
* in Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen. 5
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Volksrechte

Im Juni lancierte ein aus den Parteipräsidenten von SVP, SD und FP und weiteren
prominenten Politikern dieser Parteien (u.a. Blocher) gebildetes Komitee eine
Volksinitiative „für Volksabstimmungen über Volksinitiativen innert sechs Monaten
unter Ausschluss von Bundesrat und Parlament“. Diese verlangt, dass die
Bundeskanzlei unmittelbar nach der Einreichung einer ausformulierten Volksinitiative
einen Abstimmungstermin innerhalb der nächsten sechs Monate festlegt. Dabei braucht
es nicht nur keine formelle Stellungnahme oder Abstimmungsempfehlung des
Bundesrates und der Bundesversammlung mehr, sondern das Parlament darf auch
keine Gegenvorschläge ausarbeiten. Ersatzlos gestrichen würde gemäss dem
Initiativtext auch die Bestimmung, dass die Bundesversammlung eine Volksinitiative
wegen Verletzung des Grundsatzes der Einheit der Materie oder wegen Widerspruchs
zu zwingendem Völker- und Menschenrecht für ungültig erklären muss. In ganzseitigen
Inseraten in einer Vielzahl von Zeitungen stellten die Initianten ihren Vorstoss unter
dem Titel „Wenn in der Schweiz das Volk spricht, haben die Politiker zu schweigen“ vor.
Wegen diesem Inseratetitel bezeichnete zuerst die NZZ, später dann auch andere
Kritiker das Volksbegehren als „Maulkorb-Inititative“. Die Detailhandelskette Denner AG
unterstützte das Begehren finanziell und beteiligte sich an der
Unterschriftensammlung. Diese von einigen massgeblichen Politikern der Zürcher SVP
mitgetragene Initiative war aber auch in SVP-Kreisen nicht unumstritten. So distanzierte
sich der Aargauer Ständerat Reimann anlässlich der Debatte über die
Beschleunigungsinitiative ausdrücklich davon. Der Bundesrat selbst sah sich veranlasst,
in einer Stellungnahme die Stimmberechtigten vor der Unterzeichnung dieser Initiative,
welche die schweizerische Demokratie und deren demokratisch legitimierten
Institutionen in Frage stelle, zu warnen. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.10.1999
HANS HIRTER

Am 12. März verwarfen die Stimmberechtigten die Volksinitiative „für eine
Beschleunigung der direkten Demokratie“ deutlich. Diese von der Detailhandelskette
Denner AG stammende Initiative hatte gefordert, dass Volksinitiativen spätestens ein
Jahr nach ihrer Einreichung dem Volk zum Entscheid vorgelegt werden müssen. Das
Begehren wurde in der Kampagne von den Rechtsaussenparteien FP, SD und Lega
unterstützt. In ihren grossflächigen Inseraten appellierten die Initianten vor allem an
Ressentiments gegen angeblich faule Bundesbeamte, welche die Anliegen des Volkes
auf die lange Bank schieben würden. Die nationale Delegiertenversammlung der SVP
hatte, gegen den Willen des Vorstands und der Fraktion, ebenfalls die Ja-Parole
ausgegeben, allerdings nur mit 201:151 Stimmen. Zehn mehrheitlich dem traditionellen
SVP-Flügel zuzuordnende Kantonalsektionen (AG, AR, BE, BL, GE, GL, GR, SH, TG, VD)
empfahlen jedoch Ablehnung, und der Vorsitzende der Berner SVP, Nationalrat
Weyeneth, übernahm das Präsidium des Kontra-Komitees. Im Gegensatz zu den
Befürwortern der Initiative standen den Gegnern praktisch keine Mittel für bezahlte
Werbung zur Verfügung. Hingegen empfahlen alle wichtigen Tageszeitungen in ihren
redaktionellen Kommentaren ein Nein.

Die Ablehnung der Initiative fiel mit einem Anteil von 70% deutlich aus. Kein einziger
Kanton hatte zugestimmt. Am besten schnitt sie im Tessin mit einem Ja-Anteil von 39%
ab, am schlechtesten im Wallis mit 24%. Gemäss der Vox-Analyse sprach sich auch eine
knappe Mehrheit der SVP-Sympathisanten dagegen aus. Bei Personen, welche der
Regierung eher misstrauen, war der Ja-Anteil zwar überdurchschnittlich, zu einer
Annahme reichte es aber auch bei ihnen 

Volksinitiative für eine „Beschleunigung der direkten Demokratie“
Abstimmung vom 12. März 2000

Beteiligung: 42,1%
Ja: 573'038 (30,0%) / 0 Stände
Nein: 1'336'916 (70,0%) / 20 6/2 Stände

Parolen:
– Ja: SVP (10*), FP, SD, Lega.
– Nein: SP, FDP, CVP, LP, GP, EVP, EDU, CSP, PdA; Economiesuisse (Vorort), SGV, SGB,
CNG.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 7

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.03.2000
HANS HIRTER
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Die im Vorjahr aus Kreisen um den Denner-Chef Schweri mit Unterstützung namhafter
Exponenten der Zürcher SVP lancierte Volksinitiative „für Volksabstimmungen über
Volksinitiativen innert sechs Monaten unter Ausschluss von Bundesrat und Parlament“
(von den Gegnern als „Maulkorb-Initiative“ apostrophiert) kam nicht zustande. Nach
Angaben der Initianten waren zwar genügend Unterschriften gesammelt worden.
Angesichts der deutlichen Ablehnung der Beschleunigungsinitiative sei dieses Anliegen
zur Zeit aber offensichtlich nicht mehrheitsfähig, weshalb auf die Einreichung
verzichtet werde. 8

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 16.12.2000
HANS HIRTER

Der Nationalrat behandelte als Zweitrat die Verfassungsänderungen zur Einführung der
„allgemeinen Volksinitiative“ und zur Ausweitung des fakultativen
Staatsvertragsreferendums auf alle Abkommen, die wichtige rechtsetzende Normen
enthalten oder zum Erlass von Gesetzen verpflichten. Die vom Ständerat vor einem Jahr
neu in das Reformpaket aufgenommene Kantonsinitiative, die von acht Kantonen
eingereicht werden kann, wurde vom Nationalrat mit 86:60 Stimmen gestrichen. Die
SVP-Fraktion beantragte erfolglos, auf die allgemeine Volksinitiative zu verzichten, da
damit das sonst bei Volksinitiativen verlangte Ständemehr umgangen werden kann
(wenn das Parlament eine Umsetzung auf Gesetzesebene beschliesst). Keinen Erfolg
hatte auch die SP, die zusammen mit dem Bundesrat für eine Unterschriftenzahl von
70'000 statt 100'000 plädierte. Gescheitert ist die SP auch mit ihrem Versuch, das als
„Mini-Reform“ charakterisierte Vorhaben doch noch etwas auszupolstern: der
Nationalrat lehnte sowohl die Einführung der ausformulierten Gesetzesinitiative, wie sie
in allen Kantonen ausser dem Jura besteht, als auch das neue Instrument der
Volksmotion für die Aussenpolitik ab. Mit letzterem hätten 10'000 Stimmberechtigte
dem Parlament beantragen können, den Bundesrat zu beauftragen, in internationalen
Gremien bestimmte Anliegen zu vertreten. In der Gesamtabstimmung stimmte die Linke
der Reform der Volksrechte gleichwohl zu. Im Gegensatz dazu lehnten die SVP und die
Liberalen die Vorlage geschlossen ab. In der zweiten Runde der Differenzbereinigung
verzichtete der Ständerat knapp (19:16 Stimmen) auf die Kantonsinitiative. In der
Schlussabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 102:67 Stimmen an. Die
Hauptopposition kam aus der SP-Fraktion. Diese hatte aus Protest gegen die ihrer
Ansicht nach zu hohe Unterschriftenzahl für die allgemeine Volksinitiative (100'000)
Nein gestimmt. Dagegen gestimmt hatten auch die Liberalen, während sich die Grünen
der Stimme enthielten; im Ständerat gab es sieben Gegenstimmen. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.2002
HANS HIRTER

Die SVP-Fraktion im Nationalrat reichte zwei parlamentarische Initiativen zur
Einführung des Finanzreferendums ein. Darin verlangt sie, dass Verpflichtungs- oder
Rahmenkredite ab einem im Initiativtext nicht festgelegten Betrag dem fakultativen
Referendum unterstellt sein sollen (03.401). Kredite von einem niedriger liegenden
Minimalumfang sollen zudem auf Verlangen von je einem Drittel der Mitglieder der
beiden Ratskammern dem fakultativen Referendum unterstellt werden (03.402). Die
SPK des Nationalrats beantragte, dem ersten Vorstoss Folge zu geben und den zweiten
abzulehnen. Der Freisinnige Müller (ZH) reichte zudem eine vom Bundesrat zur
Ablehnung empfohlene Motion für ein fakultatives Finanzreferendum ein (03.3019). 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2003
HANS HIRTER

Von den beiden im Vorjahr von der SVP-Fraktion eingereichten parlamentarischen
Initiativen für mehr Volksabstimmungen über Finanzbeschlüsse des Parlaments konnte
sich eine, nämlich diejenige, welche die Einführung des Finanzreferendums verlangt,
durchsetzen. Die SPK des Nationalrats hatte sich mit Stichentscheid des Präsidenten
für eine Unterstützung entschieden. Demnach sollen Verpflichtungs- oder
Rahmenkredite ab einem im Initiativtext nicht festgelegten Betrag dem fakultativen
Referendum unterstellt sein. Gegen den Widerstand der geschlossenen Linken und
einer Mehrheit der CVP gab der Nationalrat dieser Initiative Folge. Dieses
Finanzreferendum (obligatorisch und/oder fakultativ) kennen alle Kantone. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2004
HANS HIRTER
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Auf Antrag seiner SPK gab der Nationalrat einem Vorstoss der SVP-Fraktion keine Folge,
welcher die Einführung des Behördenreferendums für Parlamentsbeschlüsse verlangte,
die zu beträchtlichen Mehrausgaben führen. Gemäss diesem Vorschlag hätte eine
qualifizierte Minderheit von je einem Drittel der Mitglieder beider Kammern in solchen
Fällen eine Volksabstimmung anordnen können. Eines der Hauptgegenargumente der
SPK-Sprecher Beck (lp, VD) und Gross (sp, ZH) war, dass damit die Parlamentarier davon
dispensiert würden, breit akzeptierte Kompromisse zu finden und sich darauf
beschränken könnten, das Volk laufend zu Plebisziten über Ausgaben aufzurufen.
Zudem seien die Volksrechte bereits gut ausgebaut, da die meisten rechtlichen
Grundlagen der Ausgabenbeschlüsse dem fakultativen Referendum unterstellt seien.
Das finanzpolitische Behördenreferendum wird in einigen Kantonen praktiziert (u.a.
ZH). (Zur Einreichung der Initiative im Vorjahr siehe hier.) 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2004
HANS HIRTER

In der Regel ist ein politisches Anliegen der parlamentarischen Mehrheit nach einer
Ablehnung in einer Volksabstimmung nicht für alle Zeiten vom Tisch. Oft wird es, meist
in veränderter Form, rasch wieder in den politischen Prozess aufgenommen und vom
Parlament nochmals gutgeheissen. Dass die Bundesversammlung im Jahr 2003, also vier
Jahre nach dem Volksnein zu einer Mutterschaftsversicherung, eine neue Version
guthiess, veranlasste die SVP-Fraktion, eine Art Karenzfrist zu fordern. Mit einer
parlamentarischen Initiative verlangte sie, dass derartige Parlamentsbeschlüsse dem
obligatorischen Referendum zu unterstellen sind, wenn sie innerhalb von fünf Jahren
nach einem letzten negativen Volksentscheid erfolgen. Die SPK des Nationalrats hielt
gar nichts von dieser Forderung, da ein Nein zu einer Vorlage in den wenigsten Fällen
heisse, dass kein Handlungsbedarf bestehe und bei einer Neuauflage in der Regel eben
gerade die Haupteinwände der Gegner berücksichtigt würden. Sie beantragte
einstimmig (bei sieben Enthaltungen) der Initiative keine Folge zu geben und das
Plenum schloss sich dieser Empfehlung an. Auch von der SVP mochte sich niemand
mehr für den eigenen Vorschlag einzusetzen. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.03.2005
HANS HIRTER

Der Nationalrat hatte im Vorjahr eine Motion überwiesen, welche eine 2003 eingeführte
Verfassungsbestimmung konkretisiert. Sie fordert, dass Staatsverträge mit „wichtigen“
rechtsetzenden Normen oder mit Bestimmungen, deren Umsetzung eine
Gesetzesrevision verlangt, dem fakultativen Referendum unterstellt werden. Demnach
sollen die gleichen Grundsätze gelten wie bei der innerstaatlichen Gesetzgebung: Als
wichtig gilt ein Rechtsetzungsakt dann, wenn er nicht an die Exekutive delegiert ist (wie
z.B. eine Verordnung). Der Ständerat hiess diese Motion im Berichtsjahr ebenfalls gut,
nahm allerdings eine auch vom Bundesrat gewünschte Präzisierung vor. Seiner Meinung
nach seien Staatsverträge nicht dem fakultativen Referendum zu unterstellen, wenn sie
nicht wesentliche neue Rechtsetzungsakte beinhalten, sondern nur die Fortsetzung
früherer, vor der Ausweitung des Staatsvertragsreferendums im Jahre 2003
eingeführter Bestimmungen zur Folge haben. Gegen den Widerstand der SVP schloss
sich der Nationalrat dieser Präzisierung des Motionstextes an. (Zu der noch im gleichen
Jahr eingereichte parlamentarische Initiative der SVP (05.426) für eine Ausweitung des
Staatsvertragsreferendum siehe hier.) 14

MOTION
DATUM: 06.10.2005
HANS HIRTER

Der Nationalrat lehnte eine parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion für eine
Ausweitung des Staatsvertragsreferendums mit 121 zu 59 Stimmen ab. Diese hatte
verlangt, dass die bisher dem fakultativen Referendum unterstehenden
völkerrechtlichen Verträge dem obligatorischen Referendum unterstellt werden. Diese
strengere Regelung, welche die Opponenten nicht nur vom Unterschriftensammeln
befreit, sondern in der Volksabstimmung sowohl das Volks- als auch das Ständemehr für
eine Annahme verlangt, gilt gemäss Bundesverfassung nur für Beitritte zu
supranationalen Gemeinschaften (z.B. UNO, EU) und zu Organisationen zur Wahrung der
kollektiven Sicherheit (z.B. NATO). Die SPK hatte gegen eine Ausweitung des
obligatorischen Referendums ins Feld geführt, dass es sich bei den angesprochenen
völkerrechtlichen Verträgen um solche handelt, die wichtige rechtssetzende
Bestimmungen enthalten oder deren Vollzug wichtige Gesetzesänderungen von der
Schweiz verlangt. Für derartige Fälle sei analog zur Gesetzgebung im nationalen Rahmen
nur das fakultative und nicht das obligatorische Referendum das angebrachte
Volksrecht. Die AUNS gab bekannt, dass sie eine Volksinitiative für eine Ausweitung des
obligatorischen Staatsvertragsreferendums lancieren werde, ohne allerdings einen
Zeitpunkt zu nennen. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2007
HANS HIRTER
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Die SPK des Nationalrats beantragte, einer parlamentarischen Initiative der SVP-
Fraktion für die Einführung des Finanzreferendums nun doch keine Folge zu geben.
Der Nationalrat hatte dieser allgemein formulierten Initiative 2004 gegen den
Widerstand der Linken und einer Mehrheit der CVP mit knappem Mehr Folge gegeben
und damit die SPK mit der Ausarbeitung einer Vorlage beauftragt. In ihrem Bericht
konstatierte die SPK, dass die Wissenschaft aufgrund von Daten aus den USA sowie
schweizerischen Kantonen und Gemeinden nachgewiesen hat, dass dieses
direktdemokratische Recht zu weniger Staatsausgaben führt. Die Kommission hatte
dazu verschiedene Varianten formuliert und diese im Frühjahr 2007 in eine
Vernehmlassung gegeben. Neben der FDP und der SVP unterstützten auch
Economiesuisse und der Gewerbeverband die Vorlage. Der Bauernverband und die
Gewerkschaften sprachen sich ebenso dagegen aus wie SP, CVP, EVP und LP. Die
Staatspolitische Kommission des Nationalrats begründete ihren Ablehnungsantrag nicht
nur mit der mehrheitlich negativen Vernehmlassung, sondern auch mit der Angst vor
einer Blockierung der Bundespolitik. Meist sei eine Ausgabe gesetzlich verankert und
damit bereits heute mit dem Referendum gegen das Gesetz angreifbar. In anderen
Fällen wie etwa beim jährlichen Rüstungsprogramm würde sich die Volksabstimmung
zeitlich mit der Ausarbeitung des nächsten Programms überschneiden und damit eine
seriöse Planung verunmöglichen. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.11.2007
HANS HIRTER

Der Nationalrat hielt sich an den Antrag seiner SPK und beschloss mit 123 zu 60
Stimmen, der parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion für die Einführung des
Finanzreferendums keine Folge zu geben. Das Hauptargument der Gegner war, dass
beim Bund – im Gegensatz zu den Kantonen, die ja alle das Finanzreferendum kennen –
fast alle grossen Ausgabeposten auf Gesetzen beruhen, und diese ja bereits dem
fakultativen Referendum unterstellt sind. Gleich anschliessend an diesen Entscheid
beschloss der Nationalrat mit 120 zu 61 Stimmen, auch einer parlamentarischen
Initiative der Grünen für die Einführung des fakultativen Referendums bei
Rüstungsausgaben (06.442) keine Folge zu geben. Die SP, welche den SVP-Vorstoss
bekämpft hatte, stimmte in diesem Fall für die Ausweitung der Volksrechte, die SVP
dagegen. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2008
HANS HIRTER

Bei Volksinitiativen kommt es vor, dass die Initianten mit einem vom Parlament
beschlossenen indirekten Gegenvorschlag zufrieden sind und ihr Begehren eigentlich
zurückziehen möchten. Oft enthält dieser Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe die
Klausel, dass er nur dann in Kraft treten kann, wenn die Initiative entweder
zurückgezogen oder in der Volksabstimmung abgelehnt worden ist. Da damit die
offizielle Publikation des Gegenvorschlags und der Beginn der Sammelfrist für ein
allfälliges Referendum erst nach dem Rückzug erfolgen, sind die Initianten über dessen
Schicksal im Ungewissen und verzichten aus diesem Grund manchmal auf einen
Rückzug. Ständerat Lombardi (cvp, TI) schlug deshalb in der Form einer
parlamentarischen Initiative die Einführung des bedingten Rückzugs einer
Volksinitiative vor. Die SPK des Ständerats arbeitete eine entsprechende Teilrevision
des Gesetzes über die politischen Rechte aus. Da mit der Volksinitiative „Lebendiges
Wasser“ und der als indirekten Gegenvorschlag konzipierten Revision des
Gewässerschutzgesetzes ein konkreter Anwendungsfall im Parlament hängig war,
drängte sie auf eine rasche Behandlung des Geschäfts. Sie beantragte, dass der
Rückzug einer Volksinitiative nur dann gelten soll, wenn der Gegenvorschlag auch
wirklich in Kraft tritt. Wird das Referendum ergriffen und der Gegenvorschlag vom Volk
abgelehnt, dann findet anschliessend eine Abstimmung über die Volksinitiative statt. In
der Vernehmlassung hatten sich FDP und SVP skeptisch gezeigt, der Bundesrat
hingegen sprach sich für diese Neuerung aus.

Das Parlament hiess die Einführung des bedingten Rückzugs einer Volksinitiative
bereits in der Herbstsession gut. Im Ständerat geschah dies einstimmig. Im Nationalrat
stellte die SVP erfolglos einen Nichteintretensantrag, wobei die Begründung allerdings
verwirrend war. Gemäss ihrem Sprecher Schibli (svp, ZH) würde diese bedingte
Rückzugsmöglichkeit die Rechte des Volkes einschränken, da dieses Anspruch darauf
habe, in jedem Fall über eine Initiative abzustimmen. Auch eine Mehrheit der FDP war
für Nichteintreten, da die Neuerung die Ausübung der Volksrechte komplizierter
gestalten würde. In der Schlussabstimmung verabschiedete der Nationalrat die neuen
Bestimmungen mit 106 zu 88 Stimmen; dagegen waren die praktisch geschlossene SVP
und eine grosse Mehrheit der FDP. In der kleinen Kammer gab es keine
Gegenstimmen. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2009
HANS HIRTER
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In der Volksabstimmung vom 27. September waren Volk und Stände damit
einverstanden, auf die 2003 in die Verfassung aufgenommene allgemeine
Volksinitiative wieder zu verzichten. Eine Kampagne fand nicht statt; gegen die
Streichung ausgesprochen hatten sich nur die Lega und die PdA. Das Resultat fiel mit
einem Ja-Stimmenanteil von 67,9% (1 307 237 Ja gegen 618 664) und keinem einzigen
ablehnenden Kanton deutlich aus.

Abstimmung vom 27. September 2009

Beteiligung: 40,4%
Ja: 1 307 237 (67,9%) / 20 6/2 Stände
Nein: 618 664 (32,1%) / 0 Stände

Parolen:
– Ja: SVP, SP, FDP (1)*, CVP (2)*, GP (1)*, EVP, BDP, GLP, CSP, EDU (1)*, FPS, SD; SGV, SBV,
Travail.Suisse.
– Nein: Lega, PdA.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2009
HANS HIRTER

Während auf der einen Seite eine Debatte um die Vereinbarkeit von Initiativen und
übergeordnetem Recht geführt wurde, strebte die SVP auf der anderen Seite gleich mit
drei Vorstössen Regelungen an, mit denen sich die Vereinbarkeitsfrage gar nicht mehr
stellen würde. In einer ersten parlamentarischen Initiative forderte die SVP-Fraktion,
jüngeren Bundesgesetzen gegenüber älteren Staatsverträgen Vorrang einzuräumen.
Bei Widersprüchen zwischen Landesrecht und Völkerrecht müsste zwingend ersteres
angewendet werden. Eine zweite parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion wollte in
der Verfassung festschreiben, was ‚zwingendes Völkerrecht‘ bedeutet, aufgrund dessen
eine Initiative bei widersprechender Forderung ungültig würde (09.466). Die SVP schlug
einen solchen Katalog gleich selber vor, der ius cogens umfasste (Verbot des
Angriffskriegs, Verbot der Folter, Verbot des Völkermords und Verbot der Sklaverei) und
also wesentlich weniger weit gespannt wurde, als etwa die UNO-Menschenrechtscharta.
Beide parlamentarischen Initiativen hatten im Nationalrat keine Chance. Die grosse
Kammer überwies allerdings ein Postulat der SVP-Fraktion, das den Bundesrat
beauftragt, einen Wechsel vom Monismus zum Dualismus zu prüfen (09.3676). Bei
einem Staatsvertrag soll jeweils abgeklärt werden, inwieweit dieser und die auf ihm
basierende Rechtsprechung Vorrang gegenüber dem Landesrecht haben soll. Mit dem
Prinzip des Dualismus wird anerkannt, dass Völkerrecht und Landesrecht
unterschiedliche Rechtsordnungen darstellen. Neues Völkerrecht muss hier zuerst in
Landesrecht umgewandelt bzw. in die Normenhierarchie eines Staates eingeordnet
werden. Beim Monismus wird hingegen von einer Einheit der Rechtsordnung
ausgegangen und internationale Normen ergänzend zum Landesrecht ohne vorgängige
Umsetzung in dasselbe angewendet. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.2010
MARC BÜHLMANN

Die SVP-Fraktion wollte mit einer parlamentarischen Initiative eine Änderung des
Parlamentsgesetzes erwirken. Artikel 102 Absatz 2 sieht vor, dass das Parlament bei
gleichzeitigem Vorliegen einer Volksinitiative und eines Gegenvorschlages nur den
Gegenvorschlag zur Annahme empfehlen kann, nicht aber die Initiative. Die SVP wollte
dieses Verbot mit der Begründung streichen, dass dadurch die freie Willensäusserung
des Parlaments nicht mehr eingeschränkt werde. Mit 118 zu 64 Stimmen gab die grosse
Kammer der Initiative allerdings keine Folge. Sie stützte sich dabei auf die Begründung
ihrer Staatspolitischen Kommission, das Parlament dürfe Gegenvorschläge nicht aus
taktischen Gründen entwerfen, sondern müsse den Gegenentwurf als bessere Lösung
präsentieren. Abgelehnt wurde auch eine Motion Minder (parteilos, SH) (12.3963), die
ein Verbot der Gleichzeitigkeit von direktem und indirektem Gegenvorschlag sowie ein
Verfahren mit einer vorgängigen Eventualfrage (statt dem Stichentscheid) und zwei
Abstimmungsfragen (Initiative vs. geltendes Recht bzw. Gegenvorschlag vs. geltendes
Recht) vorgesehen hätte. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.2012
MARC BÜHLMANN
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Der Export einer Schaffhauser Spezialität war das Ziel einer Motion Minder (parteilos,
SH) (12.3712). Mit der Volksmotion sollte „das partizipative Vakuum“ zwischen der
einflussreichen, aber aufwändigen und teuren Volksinitiative und der vergleichsweise
schwachen Petition gefüllt werden. Die Volksmotion, die von einer zu bestimmenden
Anzahl Bürgerinnen und Bürgern eingereicht werden soll, würde in den Räten den
gleichen Prozess durchlaufen wie eine parlamentarische Motion. Das Instrument war in
den letzten rund dreissig Jahren in einigen Kantonen und Gemeinden eingeführt
worden. Der Bundesrat lehnte die Motion mit der Begründung ab, dass ein Mehr an
Volksrechten diese nicht unbedingt stärken würde, sondern eher schwächen, wovon
etwa auch das Scheitern der allgemeinen Volksinitiative zeuge. Der Ständerat lehnte die
Motion ab. Ebenfalls eine Erweiterung des Katalogs an Volksrechten strebte eine 2012
noch nicht behandelte parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion an, die die
Einführung eines ebenfalls in den Kantonen weit verbreiteten fakultativen
Finanzreferendums fordert. Die kantonalen Erfahrungen zeigen, dass die
Vetomöglichkeit der Bevölkerung gegen finanzpolitische Vorlagen mit geringeren
Ausgaben und Schulden sowie tieferen Steuern einhergeht. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.2012
MARC BÜHLMANN

Die vor allem im Rahmen der Umsetzung und Lancierung von Volksinitiativen diskutierte
Kontroverse um das Verhältnis zwischen Bundesrecht und Völkerrecht wird 2014 wohl
zu einigen weiteren parlamentarischen Debatten führen. Vertreter der SVP reichten im
Berichtjahr nämlich nicht weniger als drei parlamentarische Initiativen zum Thema ein.
Der Vorstoss von Brand (svp, GR) fordert einen Vorrang der Bundesverfassung über das
Völkerrecht, die parlamentarische Initiative Rutz (svp, ZH) will, dass die Angleichung
oder Auslegung völkerrechtlicher Verträge und Bestimmungen an das Schweizer
Landesrecht dem Referendum unterstellt wird und die parlamentarische Initiative
Stamm (svp, AG) fordert, dass völkerrechtliche Verträge vom Bundesrat gekündigt oder
neu ausgehandelt werden müssen, wenn diese der (auch aufgrund von angenommenen
Initiativen revidierten) Bundesverfassung widerspricht. Die SVP hatte im Rahmen der
Präsentation eines Positionspapiers das Völkerrecht als undemokratisches Recht
bezeichnet, weil dieses von Organisationen beschlossen werde, die demokratisch nicht
legitimiert seien. Die Volkspartei dachte zudem laut über die Lancierung einer
Volksinitiative zu diesem Thema nach. Ebenfalls im Berichtjahr noch nicht im Parlament
behandelt wurde ein vom Bundesrat Ende 2013 zur Annahme beantragtes Postulat der
FDP, mit dem ein Bericht zum Verhältnis von Landesrecht und Völkerrecht,
insbesondere im Hinblick auf mögliche Hierarchiestufen, gefordert wird. Schliesslich
mischte sich auch das Bundesgericht aktiv in die Debatte ein. Noch im Februar hatten
sich die Bundesrichter dafür ausgesprochen, dass die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) Vorrang selbst gegenüber
Verfassungsnormen geniesse. Die Richter sprachen sich dabei in einem Urteil
insbesondere gegen einen Automatismus in der Ausschaffungsinitiative aus. Die
faktische Überordnung von Völkerrecht über Landesrecht durch das oberste Gericht
rief bei der SVP geharnischte Reaktionen hervor. Nachdem der EGMR dann aber im
September die Schweiz verurteilte, weil diese einen nigerianischen Drogenkurier hatte
ausweisen wollen und das Bundesgericht in der Folge zunehmend mit Beschwerden von
kriminellen Ausländern konfrontiert wurde, die sich auf diesen Fall beriefen, machten
die Lausanner Bundesrichter deutlich, dass sie den Entscheid des EGMR für zweifelhaft
hielten. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2013
MARC BÜHLMANN

Die wachsende Zahl angenommener Initiativen verstärkte im Berichtjahr auch die
Diskussion um die Umsetzung von Volksbegehren. Angestachelt durch die in seinen
Augen verwässerte Umsetzung seiner Initiative, lud Thomas Minder (parteilos, SH),
Ständerat und Vater der Abzockerinitiative, Ende Jahr Komitees von Initiativbegehren
an einen runden Tisch, deren Anliegen zwar an der Urne ebenfalls angenommen, aber in
den Augen der Initianten nicht adäquat umgesetzt wurden. Die laut SVP zu wenig rasch
erfolgende Konkretisierung der Ausschaffungsinitiative verleitete die Partei zur
Lancierung einer Durchsetzungsinitiative, mit der erstere ausformuliert werden soll. Als
Streitpunkt bei der Umsetzung eines angenommenen Volksbegehrens entpuppt sich
erstens die Frage nach der Grösse des Spielraums, den Bundesrat und Parlament bei
der Konkretisierung der Verfassungsrevision haben sollen. Zweitens ist unklar, wie
Begehren umgesetzt werden sollen, die gegen internationales Recht verstossen (vgl.
dazu auch hier). Die Initianten beharren in der Regel auf einer Interpretationshoheit
ihres Anliegens. Allerdings sind es Parlament und Bundesrat, welche die Aufgabe der
Präzisierung von Verfassungsrevisionen zu übernehmen haben. Die Interpretation eines
Ja an der Urne muss dabei den konkreten Vorstellungen der Initiativkomitees nicht zu

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.11.2013
MARC BÜHLMANN
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100% entsprechen. 24

Um die Vereinbarkeit von Volksinitiativen mit dem Völkerrecht konkret zu verbessern,
schickte der Bundesrat Mitte März 2013 in Erfüllung zweier Motionen der
Staatspolitischen Kommissionen beider Räte (Mo. 11.3751 und Mo. 11.3468) verschiedene
Vorschläge in die Vernehmlassung. Zwei zentrale Massnahmen sollten die Konflikte von
Volksbegehren mit völkerrechtlichen Verpflichtungen vermindern: eine materielle
Vorprüfung vor der Unterschriftensammlung sowie die Ausdehnung der
Ungültigkeitsgründe auf Grundrechte. Erstere sollte einer nicht verbindlichen
Rechtskontrolle gleichkommen, wobei es dem Initiativkomitee überlassen bliebe, ob es
bei einem Normkonflikt den Initiativtext ändern oder aber die Unterschriftensammlung
trotzdem durchführen will. Die Initianten wären aber verpflichtet, die Stellungnahme
auf die Unterschriftenbögen zu drucken. Die zweite Massnahme wollte den Katalog der
Ungültigkeitsgründe ausdehnen: ein Begehren wäre somit ungültig, wenn sein Ziel die in
der Bundesverfassung anerkannten grundrechtlichen Kerngehalte (und nicht nur das
zwingende Völkerrecht) verletzt. Die SVP reagierte noch beim Start der Vernehmlassung
und sprach von einem „Staatsstreich“. Weil die Volksrechte massiv eingeschränkt
würden, drohte die Volkspartei bereits vorsorglich mit einem Referendum. Die
Massnahmen stiessen jedoch auch auf Unterstützung, weil insbesondere durch das
vorgängige Rechtsgutachten von Beginn weg auch für die Unterzeichner einer Initiative
Klarheit über allfällige Umsetzungsschwierigkeiten hergestellt werde. Die
Vernehmlassungsantworten waren gesamthaft aber ziemlich ernüchternd. Von den
Parteien äusserte sich einzig die BDP positiv. Der Bundesrat zog deshalb Mitte
Dezember seine Ideen zurück und beauftragte das EJPD zusammen mit dem EDA und
der Bundeskanzlei neue Lösungsansätze zu erarbeiten. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.2013
MARC BÜHLMANN

Die Diskussion um die Umsetzung von Volksinitiativen nahm mit der
Durchsetzungsinitiative der SVP eine neue Dimension an. Das Begehren, das 2014 in den
Räten diskutiert wurde, ist nichts anderes als ein Umsetzungskatalog für die 2010
angenommene Ausschaffungsinitiative. War der Nationalrat dem SVP-Kalkül aus Angst
vor einer Annahme der Durchsetzungsinitiative an der Urne noch gefolgt und hatte sich
für die Übernahme deren Textes für die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative
ausgesprochen, wandte sich der Ständerat gegen diese Idee. Es gelte, Augenmass zu
bewahren, so das Argument der SPK-SR. Das neue Phänomen, dass mit einer Initiative
Druck auf die Umsetzung einer anderen Initiative ausgeübt werde, ritze an der
Gewaltenteilung und müsse verhindert werden. Die Umsetzung einer angenommenen
Initiative und deren Konkretisierung in einen Gesetzestext sei Aufgabe von Bundesrat
und Parlament. Wer mit dem ausgearbeiteten Entwurf nicht einverstanden sei, könne
nachträglich das Referendum ergreifen, aber nicht während dieses Findungsprozesses
Druck ausüben. Eine substantielle Minderheit der SPK wollte die Durchsetzungsinitiative
aus diesem – verfassungsmässig nicht vorgesehenen – Grund für ungültig erklären. 26

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.06.2014
MARC BÜHLMANN

An Fahrt gewann 2014 die Diskussion um das Verhältnis zwischen Völkerrecht und
Landesrecht. Die Debatte war vor allem von der SVP lanciert worden, weil sie
befürchtete, dass Initiativen aufgrund übergeordneter internationaler Verträge und
Vereinbarungen nicht oder nur teilweise umgesetzt werden. Nicht nur die
Ausschaffungs-, die Verjährungs- und die Pädophileninitiative, deren Umsetzung
aufgrund von übergeordnetem Völkerrecht zumindest schwierig war, resp. ist, sondern
auch die im Berichtjahr angenommene Masseneinwanderungsinitiative, mit der die
bilateralen Verträge mit der EU gefährdet scheinen, machten laut SVP die stärkere
Berücksichtigung von Landesrecht über Völkerrecht zwingend. Die Volkspartei war denn
auch mit mehreren parlamentarischen Vorstössen aktiv geworden (Pa.Iv. Brand, Pa.Iv.
Rutz, Pa.Iv. Stamm) und kündigte Mitte August eine Volksinitiative an, mit der der
Vorrang von Landesrecht in der Verfassung verankert werden soll. Die Initiative
„Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)“ wurde kurz vor
Ende Jahr zur Vorprüfung eingereicht. Die Debatte nahm teilweise skurrile Formen an.
Während die SVP, angeführt von Hans-Ueli Vogt (ZH, svp), Zürcher Kantonsrat und
Nachwuchshoffnung der SVP, und sekundiert von der Weltwoche, der Gegenseite
vorwarf, Volksrechte zu verdrehen und der Entmachtung der Bevölkerung Vorschub zu
leisten, warnten die Verfechter von supranationalen Kontrollorganen die SVP vor einem
gefährlichen Spiel mit dem Feuer: Das Volk könne nicht allmächtig sein, auch
direktdemokratisch entschiedenes Unrecht bleibe Unrecht. Auch die FDP mischte sich
mit einem Postulat in die Diskussion ein. Der Antrag des Bundesrates auf Abschreibung
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zweier SPK-Motionen zum Thema wurde abgelehnt. 27

Mit einer parlamentarischen Initiative strebte Heinz Brand (svp, GR) die Superiorität der
Verfassung über Völkerrecht an. Stein des Anstosses waren die Diskussionen um die
Umsetzung von Volksinitiativen. Die SVP forderte – auch in zwei weiteren ähnlichen
Vorstössen – vehement, dass Initiativen, die von der Stimmbevölkerung und den
Ständen angenommen wurden auch dann umgesetzt werden sollen, wenn sie nicht-
zwingendem Völkerrecht widersprechen. Zudem forderte Brand mit seinem Begehren,
dass der Bundesrat keine völkerrechtlichen Verträge mehr abschliessen dürfe, wenn
diese der Bundesverfassung widersprechen. Ziel seines Vorstosses sei nicht die
Nichtbeachtung des Völkerrechts, machte der Initiant deutlich, sondern die Klärung des
Vorranges bei Widersprüchen zwischen Völkerrecht und Landesrecht. Die SPK-NR hatte
für die Initiative mit 16 zu 7 Stimmen Ablehnung beantragt mit der Begründung, dass im
Falle eines Konfliktes zwischen Landesrecht und Völkerrecht ohne Verfassungsregelung
pragmatische Lösungen möglich seien, weil so von Fall zu Fall abgewogen werden
könne. Eine starre Lösung, wie sie von der Initiative Brand vorgeschlagen werde, hätte
hingegen beachtliche negative Auswirkungen auf die Schweiz, die als kleines Land an
einem funktionierenden internationalen Rechtssystem interessiert sein müsse und sich
nicht isolieren dürfe. Mit einer Umsetzung der Initiative müssten aber einmal
abgeschlossene internationale Verträge bei Annahme von Initiativbegehren immer
wieder umgestossen werden, was zu grosser Rechtsunsicherheit auch und vor allem für
die Wirtschaft führen könnte. In der Ratsdebatte standen verschiedene SVP-Redner als
Befürworter des Vorstosses auf verlorenem Posten. Die 52 SVP-Stimmen standen 127
Stimmen aus allen anderen Lagern (bei einer Enthaltung aus der CVP-Fraktion)
gegenüber. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.09.2014
MARC BÜHLMANN

Ein weiteres Begehren aus den Reihen der SVP, mit dem die Beziehung zwischen
Landesrecht und Völkerrecht geregelt werden sollte, wurde mit einer
parlamentarischen Initiative Rutz (svp, ZH) vorgebracht. Gregor Rutz argumentierte,
dass immer mehr Rechtsbestimmungen aus dem Ausland ins Schweizerische
Rechtssystem Eingang fänden und forderte deshalb in seinem Vorstoss, dass die
Angleichung von Landesrecht an Völkerrecht, an bindende internationale Verträge oder
an ausländisches Recht und an Normen internationaler Organisationen nur dann
vorgenommen werden darf, wenn dies in einem dem Referendum unterstehenden
Erlass so vorgesehen ist. Die SPK-NR, die den Vorstoss mit 14 zu 7 Stimmen ablehnte,
machte geltend, dass die Forderung der Initiative eigentlich bereits erfüllt sei, weil die
Anpassung an Landesrecht an abgeschlossene völkerrechtliche Verträge nur bei einer
Verfassungs- oder Gesetzesänderung vorgenommen werde; zudem unterstünden
völkerrechtliche Verträge, die rechtsetzende Bestimmungen enthalten oder bei der
Umsetzung einen Erlass von Bundesgesetzen erforderlich machen, bereits dem
fakultativen Referendum. Rutz forderte zusätzlich eine Angleichung der Auslegung
völkerrechtlicher Verträge. Hier hielt die SPK fest, dass dies eine fallweise Aufgabe der
Judikative sein müsse. Die Legislative könne hier nicht alle Einzelfälle pauschal regeln.
Die geschlossene SVP-Fraktion – unterstützt von Petra Gössi (fdp, SZ) – brachte den
Vorstoss mit den total 55 Stimmen gegen die 126 Stimmen aus den anderen Fraktionen
nicht durch. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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MARC BÜHLMANN

Die Diskussion um die Umsetzung von Volksinitiativen, bzw. um das Verhältnis zwischen
Völkerrecht und Landesrecht, hatte 2013 zu einiger Aktivität in den Reihen der SVP
geführt. Mit seiner parlamentarischen Initiative forderte Luzi Stamm (svp, AG) eine
Regelung des Verhältnisses zwischen Bundesgesetzen und Staatsverträgen.  Stamms
Vorschlag sah vor, dass in einem Konflikt das neuere Recht dem älteren vorgeht. Sollte
also ein neues Bundesgesetz oder ein neuer Verfassungsgrundsatz geschaffen werden,
so müsste ein älterer, völkerrechtlicher Vertrag neu ausgehandelt oder aber gekündigt
werden. Damit einher ging die Forderung, dass keine rechtlich oder faktisch
unkündbaren Staatsverträge mehr abgeschlossen werden dürften. Sollte ein neuer
referendumspflichtiger Staatsvertrag im Konflikt mit bestehendem Gesetz geraten, so
müsste das Gesetz angepasst werden. Mit dem Vorschlag wäre die so genannte
Schubert-Praxis verändert worden, die vorsieht, dass ein völkerrechtlicher Vertrag
einem Bundesgesetz vorgeht, wenn der Gesetzgeber sich nicht ausdrücklich über den
Vertrag hinwegsetzt. Die SPK-NR lehnte die parlamentarische Initiative mit 16 zu 7
Stimmen ab und erachtete es als sinnvoller, die bisherige Praxis beizubehalten, mit der
Konflikte zwischen Rechtsnormen bereits beim Erlass zu vermeiden versucht werden
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und bei der Umsetzung von Initiativen auf Konformität mit dem Völkerrecht geachtet
wird. Der Nationalrat folgte dem Antrag seiner SPK und gab der Initiative mit 129 zu 54
Stimmen keine Folge, wobei die Ja-Stimmen allesamt aus der geschlossenen SVP-
Fraktion stammten. 30

Die vor allem medial ausgetragene, gesellschaftliche Debatte um Reformen der
Volksinitiative, die sich etwa im Begriff ‚Initiativenflut‘ manifestierte, lässt sich mit
Zahlen aus dem Berichtsjahr unterfüttern (vgl. Tabelle anbei). Nachdem 2013 etwas
weniger Initiativen (9) lanciert worden waren als 2012 (11) waren 2014 für insgesamt zwölf
neue Begehren Unterschriftensammlungen gestartet worden. Gleich vier davon
behandeln Ernährungs- und Landwirtschaftsfragen, wobei die vom Bauernverband und
der SVP getragene Initiative „für Ernährungssicherheit“ innerhalb von knapp fünf
Monaten mit fast 150'000 gültigen Unterschriften die Sammelhürde sehr rasch
übersprang. Zwei der zwölf lancierten Begehren stammen aus der Feder von Anita
Chaaban, die mit der Verwahrungsinitiative 2004 einen Erfolg an der Urne gefeiert
hatte. Sie fordert ein Zentralregister für Sexualstraftäter und eine Haftung für
Vollzugsbehörden bei Rückfällen fälschlicherweise entlassener Straftäter.
Unterschriften werden zudem für die Wiedergutmachung an Verdingkinder gesammelt,
für die Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h auf Autobahnen, für Vollgeld und die
Abschaffung der Billag-Gebühren. Neue Dimensionen erreichen die restlichen beiden
Initiativbegehren, die Ende Jahr lanciert wurden. Die Initiative „zur Ausschaffung
krimineller Männer“ verwendet exakt den gleichen Initiativtext wie die 2010
angenommene Ausschaffungsinitiative der SVP mit der Ausnahme, dass sie „Ausländer“
durch „Männer“ ersetzt. Das Komitee „Männer raus“ will nach eigenen Angaben ein
Zeichen setzten gegen den latenten Rassismus in der Schweiz. Auch die so genannte
Rasa-Initiative (Raus aus der Sackgasse) bestreitet neue Wege. Sie fordert die
Streichung der Artikel 121a und 197 Ziff. 11 a aus der Bundesverfassung. Dabei handelt es
sich um jene Paragraphen, die mit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative in
die Verfassung Eingang gefunden hatten. Eine Streichungsinitiative war zuvor schon von
der Gewerkschaft VPOD angeregt worden. 
Die zwölf Begehren entsprechen lediglich der Hälfte der im Jahr 2011 lancierten
Begehren, die Ausgangspunkt der Debatte um die Initiativenflut waren. Damals wurden
zahlreiche Initiativen vor allem als Wahlvehikel lanciert. Dies scheint für die Wahlen
2015 eher kein Thema mehr zu sein. Von den 2014 lancierten Initiativen stammt einzig
die „Fair Food-Initiative“ von einer Partei, nämlich der GP. Was in der Diskussion um
(zu) viele Volksbegehren häufig zu kurz kommt, ist eine Relativierung mit nicht zustande
gekommenen Initiativen. Ein Überblick über die letzten rund 35 Jahre zeigt, dass im
Schnitt rund ein Drittel aller lancierten Initiativen an der Unterschriftenhürde
gescheitert oder ein Volksanliegen zurückgezogen worden ist. Im Berichtjahr mussten
total sechs Begehren als gescheitert klassiert werden. Aufgeteilt nach
Lancierungsjahren zeigt sich folgendes Bild: Von den elf im Jahr 2012 lancierten
Initiativen scheiterten deren fünf und von den neun im Jahr 2013 lancierten
Volksbegehren brachten bisher deren fünf die 100'000 Unterschriften nicht zusammen
(eine der 2013 lancierten Initiativen war 2014 noch im Sammelstadium und drei waren
erfolgreich eingereicht). 
Die Rekordzahl aus dem Jahr 2011, in dem 24 Begehren lanciert wurden – von diesen
schafften übrigens elf die Unterschriftenhürde nicht – machte sich 2014 im
Parlamentsbetrieb bemerkbar. So wurde im Berichtjahr über neun Initiativen
abgestimmt, von denen sechs 2011 lanciert worden waren (2013 waren über 5 Initiativen
Urnenentscheide gefällt worden). Neben den sechs im Berichtjahr zustande
gekommenen Begehren (2013: 8) waren elf noch hängig (2013: 12). Darunter immer noch
sechs, die im Spitzenjahr 2011 eingereicht worden waren. Insgesamt wurde der von
Volksinitiativen verursachte Pendenzenberg im Berichtjahr aber langsam abgebaut.
Für 2015 waren Ende 2014 bereits einige weitere Volksbegehren angekündigt worden.
Viel Staub wirbelte das noch vor Ende Jahr der Bundeskanzlei zur Prüfung vorgelegte
Begehren der SVP auf, das unter dem Namen Selbstbestimmungsinitiative die
Bundesverfassung über das Völkerrecht stellen will. Die Volkspartei wird wohl
versuchen, mit diesem Anliegen im Wahljahr zu punkten. Zudem kündigte der Verband
„Pro Velo Schweiz“ eine Initiative an, mit der die Förderung des Velofahrens in die
Verfassung geschrieben werden soll. Ähnlich wie Wanderwege soll ein Velowegnetz
erstellt und gepflegt werden. VCS und WWF sagten ihre Unterstützung zu. Die PdA
beschloss im Dezember die Lancierung eines Begehrens, mit der eine AHV-Rente von
CHF 4‘000 angestrebt wird, wofür die Pensionskassengelder in die AHV überführt
werden sollen. Schliesslich beschloss die Junge GP eine Volksinitiative zur Förderung
des verdichteten Bauens zu lancieren. 31
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Schon seit geraumer Zeit schlug sich die SVP mit dem Gedanken herum, eine Initiative
zu lancieren, mit der das Verhältnis zwischen Landesrecht und Völkerrecht definiert
werden soll. Bereits 2013 hatte Parteipräsident Toni Brunner (svp, SG) moniert, dass
sich das Bundesgericht immer stärker von internationaler Rechtsprechung beeinflussen
lasse. Ein Positionspapier, in dem die schleichende Entmündigung des Schweizer Volkes
kritisiert worden war, hatte in der Folge parteiintern als Grundlage für die Ausarbeitung
einer Volksinitiative gedient, die Mitte August 2014 mit einer Medienkonferenz
angekündigt und deren Lancierung Ende Oktober 2014 an der Delegiertenversammlung
beschlossen worden war. Hans-Ueli Vogt (ZH, svp), Kantonsrat aus Zürich und Vater des
Initiativtextes, bemängelte insbesondere, dass das Völkerrecht die Umsetzung
angenommener Volksinitiativen erschwere. 
Zu Beginn des Wahljahres, am 10. März 2015, wurde die Unterschriftensammlung für die
Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)»
schliesslich mit viel Aufhebens gestartet: Mit Hilfe eines SVP-«Extrablatts», das eine
Auflage von rund 4.2 Mio. Exemplaren hatte, wurde das Begehren von der Volkspartei
lanciert.
Die Regelung des Verhältnisses zwischen Völker- und Landesrecht war zwar auch im
Parlament aufgrund einiger Vorstösse diskutiert worden, mit ihrer Idee, das
Landesrecht über das Völkerrecht zu stellen und im Falle eines Normenkonflikts
internationale Verträge neu zu verhandeln oder zu kündigen und damit notfalls gar die
Kündigung der Europäischen Menschenrechtskonvention in Kauf nehmen zu wollen,
stand die SVP in der Parteienlandschaft allerdings ziemlich alleine auf weiter Flur. 32

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 10.03.2015
MARC BÜHLMANN

Von den drei fakultativen Referenden, die gegen 2015 vom Parlament erlassene
Beschlüsse lanciert worden waren, schafften nur zwei die Hürden. Das
Kantonsreferendum gegen den Entscheid des Parlaments zu den Grundbeiträgen des
Ressourcen- und Lastenausgleichs für 2016 bis 2019 scheiterte, weil nur vier (SH, ZG,
SZ, NW) statt der nötigen acht Kantone dagegen opponierten. Die nötige Anzahl
Unterschriften reichten hingegen die SVP mit ihrem Veto gegen das Asylgesetz sowie
die Juso gegen das Nachrichtendienstgesetz ein. Insgesamt hatte das Parlament im
Berichtsjahr 59 Bundesgesetze oder Bundesbeschlüsse gefällt, gegen die das fakultative
Referendum hätte eingereicht werden können (2014: 60). Die drei fakultativen
Referenden, die angestrengt wurden, entsprachen also 5.1 Prozent aller
referendumsfähigen Gesetze und Beschlüsse (2014: 5%).

2015 stand zudem ein fakultatives Referendum zur Abstimmung (2014: 1), das gegen das
2014 vom Parlament beschlossene Radio- und Fernsehgesetz angestrengt und Ende
Januar 2015 vom Schweizerischen Gewerbeverband mit 91'308 gültigen Unterschriften
eingereicht worden war. Bei der Abstimmung Mitte Juni 2015, wurde das Gesetz mit
einer hauchdünnen Mehrheit angenommen. 33

ANDERES
DATUM: 31.12.2015
MARC BÜHLMANN

Am 12. August 2016 reichte die SVP die nötige Anzahl Unterschriften für ihre
Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)»
bei der Bundeskanzlei ein – diese beglaubigte ein paar Wochen später 116'428
Unterschriften – und nutzte die Übergabe der Unterschriftenbogen zugleich für einen
erneuten Medienauftritt. Weil das Parlament, die Regierung, die Verwaltung und die
Justiz «in unheimlichem Zusammenspiel» (zitiert aus der NZZ) das Volk als obersten
Gesetzgeber entmachte, müsse die direkte Demokratie gestärkt werden. Die Umsetzung
von Initiativen – die SVP verwies auf ihre eigene Ausschaffungsinitiative, auf die
Masseneinwanderungsinitiative und die Verwahrungsinitiative – werde mit Verweis auf
internationales Recht immer häufiger verhindert, obwohl Volk und Stände den
Begehren zugestimmt hätten, so die Initianten. Der direkten Demokratie werde also nur
wieder Gehör verschafft, wenn im Falle eines Widerspruchs zwischen Bundesverfassung
und völkerrechtlichen Bestimmungen Erstere den Vorrang erhalte, indem Letztere
entweder angepasst oder gekündigt würden. Massgeblich sollten zudem nur noch jene
völkerrechtlichen Verträge sein, die direktdemokratisch legitimiert, also dem
fakultativen Referendum unterstanden hätten. 

Gegen das Volksbegehren hatte sich schon früh Widerstand geregt. Bereits im Juni 2016
hatte die Organisation «Schutzfaktor M» zu einer Medienveranstaltung eingeladen, an
der vor der Selbstbestimmungsinitiative gewarnt worden war. Die Möglichkeit,
Staatsverträge durch Volksinitiativen ausser Kraft zu setzen, komme einer
Verabsolutierung der Demokratie gleich, was gefährlich sei, gab etwa Heinrich Koller,
der ehemalige Direktor des Bundesamtes für Justiz, zu Protokoll. Alt-Bundesrichter
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Niccolò Raselli (sp) warnte vor einer «Anti-Menschenrechts-Initiative», da die Gefahr
einer Kündigung der Europäischen Menschenrechtskonvention bestehe. Hans-Ueli Vogt
(svp, ZH) – der mittlerweile in den Nationalrat gewählte Kopf hinter der Initiative –
wehrte sich gegen den Vorwurf, dass die SVP gegen die Menschenrechte sei; sie stosse
sich lediglich an den immer häufiger auftretenden Eingriffen des
Menschenrechtsgerichtshofes in Strassburg in das Schweizer Recht. 34

Neun der 13 Abstimmungsvorlagen, über welche die Stimmberechtigten an vier
Wochenenden im Jahr 2016 zu entscheiden hatten, waren Volksinitiativen. Dies
schienen erste Folgen der vor allem im Vorjahr unter dem Stichwort «Initiativenflut»
diskutierten, scheinbar wachsenden Zahl lancierter Volksbegehren zu sein. Allerdings
fanden die Begehren von grüner und linker (Atomausstiegsinitiative, Grüne Wirtschaft,
AHVplus, Pro Service public, bedingungsloses Grundeinkommen,
Nahrungsmittelspekulation) wie auch von rechter und bürgerlicher Seite (Milchkuh-
Initiative, Heiratsstrafe, Durchsetzungsinitiative) bei der Bevölkerung keine Gnade.
Achtungserfolge konnten immerhin die Atomausstiegsinitiative (45.8% Ja-
Stimmenanteil), die AHVplus- (40.6%) und die Durchsetzungsinitiative (41.2%)
verzeichnen. Nur knapp abgelehnt wurde die CVP-Initiative gegen die Heiratsstrafe:
49.2 Prozent Ja-Stimmen reichten aber auch hier nicht. So bleibt die
Pädophileninitiative 2014 das letzte an der Urne erfolgreiche Volksbegehren und die
Annahme-Quote der Initiativen verschlechterte sich auf 10.4 Prozent (22 von 211). 
Auch die vier fakultativen Referenden fielen 2016 entsprechend den Empfehlungen von
Regierung und Parlament aus. Das Nachrichtendienstgesetz (66.5%), gegen das linke
Kreise das Referendum ergriffen hatten, das Asylgesetz (66.8%), gegen das die SVP
angetreten war, und das Fortpflanzungsmedizingesetz (62.4%), das von einem
überparteilichen Komitee aus EVP- und CVP-Kreisen bekämpft worden war, erreichten
alle eine Zustimmung von gut zwei Dritteln der Stimmbevölkerung. Etwas umstrittener
war höchstens der Entscheid für eine zweite Röhre am Gotthard, welcher von
Umweltschutzorganisationen erzwungen worden war: Die Sanierung des Tunnels wurde
von 57 Prozent der Stimmenden gutgeheissen. Damit verringerte sich auch die
Erfolgsquote der fakultativen Referenden auf 52.7 Prozent: 96 von 182 Referenden
waren bisher erfolgreich.
Die höchste Stimmbeteiligung 2016 wurde am Abstimmungswochenende im Februar
verzeichnet: Insbesondere die Durchsetzungsinitiative mobilisierte hohe 63.7 Prozent
der Stimmberechtigten an die Urne. Die 46.8 Prozent Stimmbeteiligung im Juni, die 43.1
Prozent im September und die 45.4 Prozent im November, als einzig über den
Atomausstieg abgestimmt wurde, lagen etwa im Beteiligungsschnitt des bisherigen 21.
Jahrhunderts (46%). 35

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2016
MARC BÜHLMANN

Anfang Juli 2017 legte der Bundesrat die Botschaft zur Volksinitiative «Schweizer Recht
statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)» vor. Die Regierung empfahl das
Begehren ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung. Als Hauptargumente führte sie die
Gefahr negativer aussenpolitischer sowie aussenwirtschaftlicher Auswirkungen an. Sich
über bestehende internationale Verträge hinwegzusetzen, entspreche nicht der
Rechtskultur der Schweiz und untergrabe die Rechts- und Planungssicherheit. Zudem
weise die Volksinitiative innere Widersprüche auf. Es sei bereits heute klar, dass die
Bundesverfassung oberste Rechtsquelle ist. Der Gegensatz zwischen Landesrecht und
Völkerrecht sei konstruiert: «Völkerrechtliche Verpflichtungen einzugehen, bedeutet
keine Einschränkung, sondern Ausübung der nationalen Souveränität». Zwar gäbe es
gemäss dem Bundesrat durchaus Spannungen zwischen Völker- und Landesrecht,
insbesondere bei der Umsetzung von völkerrechtswidrigen Volksinitiativen, diese seien
aber eher als Chance anzusehen, weil pragmatische und breit abgestützte
Lösungsfindungen möglich seien, was mit der von der Initiative vorgeschlagenen starren
Hierarchie hingegen verbaut würde. Die «in der Selbstbestimmungsinitiative enthaltene
Ermächtigung zum Vertragsbruch» hätte nachteilige Auswirkungen für Wirtschaft und
Aussenpolitik. Gerade der Kleinstaat Schweiz sei angewiesen auf völkerrechtliche
Verträge, um nicht dem Recht des Stärkeren ausgeliefert zu sein. Nur wenn man sich
selber an Verträge halte, könne man auch Zuverlässigkeit von anderen Vertragspartnern
erwarten. Anstelle der versprochenen Klärung des Verhältnisses von Landesrecht und
Völkerrecht würde man sich bei einer Annahme eher eine Erschwerung aufhalsen.
Zudem würde die direkte Demokratie bei wichtigen Fragen damit nicht gestärkt,
sondern geschwächt, weil man letztlich den Gerichten die Deutungshoheit überlassen
müsste.
Vor der Presse wandte sich Justizministerin Simonetta Sommaruga mit deutlichen
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Worten gegen die Initiative. Sie warf den Initianten laut der Tribune de Genève vor, im
Text vor allem hinsichtlich der Anwendung – wann genau herrscht ein Konflikt zwischen
Landes- und Völkerrecht und wer entscheidet, ob ein Vertrag allenfalls gekündigt
werden müsste – willentlich unpräzise geblieben zu sein, um die Verantwortung nicht
übernehmen zu müssen («Les initiants sont restés volontairement flous pour ne pas
assumer leurs responsabilités»). Während die SVP sich ob dem Entscheid des
Bundesrates erbost zeigte, – Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) gab seine Enttäuschung zu
Protokoll, dass der Bundesrat nicht einsehen wolle, dass das Verhältnis zwischen
Völkerrecht und Landesrecht problematisch sei und deshalb eine Lösung gefunden
werden müsse – begrüssten Parteien, Wirtschaftsverbände und verschiedene
Interessenorganisationen den Entscheid. 36

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Ständerat die Volksinitiative «Schweizer
Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)». Die Debatte wurde vom
Schweizer Fernsehen direkt übertragen. Robert Cramer (gp, GE), Sprecher der RK-SR,
erörterte zunächst die ablehnende Position der Kommission, die sich unter anderem
auch auf die Anhörung verschiedener Rechtsprofessorinnen und Rechtsprofessoren
stütze, welche einhellig der Meinung seien, dass die Initiative mehr Probleme
verursache, als sie löst. Die momentane Situation lasse den obersten Gerichten den
nötigen Spielraum für eine Abwägung zwischen Völkerrecht und Landesrecht. Es sei in
den Augen der Experten nicht angebracht, die beiden Normen gegeneinander
auszuspielen, da internationales Recht, das in der Schweiz angewendet werde, genauso
legitim und demokratisch abgestützt sei wie das Landesrecht selbst. Cramer erklärte,
dass die Kommission auch verschiedene Akteure aus der Wirtschaft angehört habe,
wobei die Stellungnahmen auch hier einhellig gegen die Initiative ausgefallen seien. Die
Kommission sei auch deshalb mit 12 zu 1 Stimmen zum Schluss gekommen, dem Rat die
Ablehnung der Initiative zu empfehlen. Allerdings gebe es zwei Minderheitenanträge:
Zum einen lege Andrea Caroni (fdp, AR) – unterstützt von vier Kommissionsmitgliedern
– einen Gegenvorschlag vor, zum anderen empfehle Thomas Minder (parteilos, SH) die
Initiative zur Annahme.

Andrea Caroni betonte in seinem Votum für seinen Gegenvorschlag, dass die Schweizer
Rechtsordnung bei Konfliktfragen unterschiedlicher Normstufen sehr klar sei, mit
Ausnahme eben des Verhältnisses zwischen Landes- und Völkerrecht. Dort herrsche
«Improvisation» oder «Durchwursteln» vor, wobei in der Regel die Bundesgerichte
«mit der Wurst betraut» seien. Dies sei aber «institutionell falsch» und es brauche
deshalb eine klare Regelung. Eine solche müsse im Normalfall – hier wich der
Gegenvorschlag deutlich von der Initiative ab – dem Völkerrecht den Vorrang geben, da
man hier im Sinne von «Pacta sunt servanda» gegebene Versprechen einzuhalten habe.
In begründeten Ausnahmefällen solle allerdings die Möglichkeit bestehen, durch
ausdrücklichen und expliziten Beschluss durch den Verfassungs- oder Gesetzgeber vom
Vorrang des Völkerrechts abzuweichen. Caroni exemplifizierte seine Idee an der
Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, die ja nicht explizit eine Änderung von
Völkerrecht vorgesehen habe. Wäre sein Vorschlag damals schon umgesetzt gewesen,
dann hätte in der Initiative entweder explizit erwähnt werden müssen, dass ein
internationaler Vertrag – konkret das Personenfreizügigkeitsabkommen – gekündigt
werden solle, oder die Nichterwähnung hätte bedeutet, dass die Initianten das
Völkerrecht implizit akzeptierten und bei der Umsetzung darauf Rücksicht genommen
werden müsse. Caroni führte weiter aus, dass er seinen Vorschlag nicht aus taktischen
Überlegungen einreiche, weil er Angst vor einer Annahme der Initiative an der Urne
habe. Es gehe ihm vielmehr um das inhaltliche Anliegen, das er mit den Initianten teile:
Die konkrete Regelung des Verhältnisses zwischen Landes- und Völkerrecht. Allerdings
schlug er selber vor, auf den Gegenvorschlag zu verzichten – und diesen vorerst zu
schubladisieren –, wenn die Initianten ihr Begehren nicht zu dessen Gunsten
zurückziehen würden. Die Materie sei für sich genommen schon komplex genug. Wenn
gleich zwei Vorlagen an die Urne kämen, sei dies dem Verständnis des Themas wohl
eher abträglich.   

Thomas Minder zählte in der Verteidigung seines Minderheitenantrags zur Annahme der
Volksinitiative eine Reihe von aktuellen Vorstössen auf, in denen das Parlament
Beschlüsse fasse, die im Widerspruch zu bestehendem internationalen Recht stünden:
So verstosse etwa die Motion Grin (svp, VD), welche die Ausklammerung von Palmöl
beim Freihandelsabkommen mit Malaysia verlange und soeben vom Nationalrat
angenommen worden sei, gegen EFTA-Recht. Ebenso stünde eine Annahme der Fair-
Food-Initiative im Widerspruch zu zahlreichen völkerrechtlichen Verträgen. Es gebe
aber auch andere Beispiele, wo Vertragspartner der Schweiz Verträge nicht gänzlich
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einhielten. So habe etwa die EU bei Horizon 2020 oder Erasmus plus völkerrechtliche
Verpflichtungen verletzt. Niemand habe damals nach einer Kündigung der Bilateralen
Verträge gerufen, sondern man habe die Kröte geschluckt. Bei den über 5'000
völkerrechtlichen Verträgen, welche die Schweiz abgeschlossen habe – in ihrem
Schlussvotum sprach Bundesrätin Simonetta Sommaruga von rund 4'000 Verträgen –
bestünden zahlreiche potenzielle Normenkonflikte. Und hier setze die Initiative an,
indem sie klar festlege, dass bei Normenkonflikten die Verfassung vorzugehen habe. 

In der Folge äusserten sich 17 Ständerätinnen und -räte zur Vorlage, wobei sich die
Argumente mehr oder weniger wiederholten: Die Initiative sei konfus und
widersprüchlich; der SVP wurde vorgeworfen sich damit nicht gegen fremde Richter,
sondern gegen das eigene Bundesgericht zu wenden. Betont wurde zudem die
Gefährdung schweizerischer Wirtschaftsinteressen. Die Verlässlichkeit der Schweiz
würde bei einer Annahme des Begehrens auf dem Spiel stehen. Völkerrecht helfe
zudem insbesondere Kleinstaaten, die ohne rechtliche Absicherung dem Recht des
Stärkeren ausgesetzt wären. 

Die Ständeräte der SVP sprachen sich für eine Annahme der Initiative aus, weil laut
Werner Hösli (svp, GL) die «Macht des Volkes» geschützt werden müsse; gemäss Peter
Föhn (svp, SZ) der zunehmenden Aushöhlung der Bundesverfassung durch
internationale Bestimmungen Einhalt geboten werden müsse; oder der
Politikverdrossenheit begegnet werden müsse, die – so Alex Kuprecht (svp, SZ) – auch
deshalb wachse, weil «die Menschen das Gefühl haben [...], dass die da oben in Bern
sowieso machen, was sie wollen» – etwa bei der Umsetzung angenommener
Volksinitiativen. Gefordert sei deshalb ein «bisschen mehr 'Switzerland first'». 

Der Ständerat war sich also mehrheitlich einig darin, dass die Initiative abzulehnen sei.
Weniger einig waren sich die Kantonsvertreterinnen und -vertreter hingegen darüber,
ob die Normenkonflikte, die sich langfristig wohl noch häufen werden, gesondert
geregelt werden müssten, oder ob die so genannte Schubert-Praxis genüge. Zur Frage
stand folglich, ob man es wie bis anhin dem Bundesgericht überlassen wolle, zu regeln,
wann Landesrecht ausnahmsweise Völkerrecht vorgehen solle. Nicht wenige Voten
plädierten für den Gegenvorschlag Caroni. Letztlich setzte sich allerdings die
Überzeugung durch, dass auch der Gegenvorschlag eine «fausse bonne idée» sei, wie
sich Didier Berberat (sp, NE) ausdrückte. 

In ihrem Schlussvotum wollte Justizministerin Simonetta Sommaruga klarstellen, dass es
«grundfalsch» sei, das Völkerrecht mit Unterdrückung und Fremdbestimmung in
Verbindung zu bringen. Sie wies auf verschiedene Geschäfte hin, mit denen die
Problematik der Beziehung internationaler Verträge und innerstaatlichen Rechts
angegangen werde – so etwa eine Erweiterung des obligatorischen
Staatsvertragsreferendums oder die Anpassung der Symmetrie bei der Kündigung von
Staatsverträgen. Die Bundesrätin hielt zudem Gericht über das Parlament: Man habe in
der Debatte einige Male gehört, dass der Volkswille nicht richtig umgesetzt werde, diese
Kritik richte sich aber eigentlich an die Volks- und Kantonsvertretung. Das Parlament
habe ja bereits die Möglichkeit, im Einzelfall zu entscheiden, dass Landesrecht
gegenüber internationalem Recht der Vorrang gegeben werden solle. Und wenn es dies
nicht tue, dann habe es sicherlich gute Gründe dafür. Der Bundesrat empfehle die
Initiative insbesondere deshalb zur Ablehnung, weil sie starre Regeln fordere und so die
zahlreichen, heute bestehenden Möglichkeiten für pragmatische Einzelfalllösungen
beschneide. Das Begehren verspreche zwar Klarheit im Verhältnis zwischen
Landesrecht und internationalem Recht, schaffe aber grundsätzlich das Gegenteil,
nämlich Rechtsunsicherheit. Dies wäre freilich – so die Magistratin abschliessend –
auch beim diskutierten Gegenvorschlag der Fall. 

Nach rund vierstündiger Debatte schritt die kleine Kammer zur Abstimmung. Das
Stimmverhältnis von 27 zu 15 Stimmen für Nichteintreten auf den Gegenvorschlag
Caroni widerspiegelte den doch recht grossen Wunsch nach Klärung, während die
Initiative mit 36 zu 6 Stimmen letztlich recht deutlich zur Ablehnung empfohlen
wurde. 37
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Das Finanzreferendum war nicht nur im Ständerat ein Thema, sondern auch in der
grossen Kammer. Dort zielten gleich zwei parlamentarische Initiativen darauf ab,
Bundesbeschlüsse, die Ausgaben über einem bestimmten Betrag zur Folge haben, dem
fakultativen Referendum zu unterstellen. Der Vorstoss der SVP-Fraktion (Pa.Iv. 17.446)
wurde mit dem Umstand begründet, dass sich die direkte Demokratie positiv auf die
Finanzdisziplin auswirke. In jenen Kantonen, in denen die Stimmbevölkerung mittels
Finanzreferendum die Möglichkeit habe, hinsichtlich der Ausgaben auf die Bremse zu
treten, seien Steuern und Ausgaben tiefer als in den anderen Kantonen. Martin Bäumle
(glp, ZH) argumentierte in seiner parlamentarischen Initiative (Pa.Iv. 18.417) mit dem
potenziellen Gewinn an Legitimation. Er verwies auf das Beispiel der Beschaffung einer
neuen Kampfjet-Flotte oder den Kohäsionsbeitrag an die EU. In beiden Fällen wird
darüber diskutiert, ob nicht die Stimmbevölkerung mitentscheiden soll, um so bei
einem Ja die jeweiligen Ausgaben zu legitimieren. 
In ihrem Bericht von Mitte August 2018 sprach sich die SPK-NR knapp mit 13 zu 11
Stimmen gegen Folge geben beider Anträge aus. Sie verwies in ihrem Entscheid auf den
Umsetzungsprozess einer parlamentarischen Initiative der SVP aus dem Jahr 2003
(03.401), bei dem sich in der Vernehmlassung eine deutlich ablehnende Haltung gezeigt
habe, weshalb dieser Prozess damals abgebrochen worden sei. Es sei nicht
anzunehmen, dass sich diese negative Haltung seit damals grundlegend geändert habe.
Man befürchte eine Übersteuerung, weil theoretisch zwei Mal gegen ein Gesetz das
Referendum ergriffen werden könnte, da meist bereits bei der Gesetzgebung
beschlossen werde, mit welchem Betrag der Bund sich finanziell engagieren müsse.
Übersteige dieser Betrag dann aber die von einem fakultativen Referendum
vorgesehene Hürde, dann müsste eigentlich ein zweites Referendum gegen das gleiche
Gesetz ermöglicht werden. Vielfach sei zudem auch nicht bereits zum vornherein klar,
ob ein Betrag überschritten werde oder nicht. Darüber hinaus dürften
direktdemokratische Instrumente nicht mit Zielvorgaben – hier die Ausgabendisziplin –
verknüpft werden. Direkte Demokratie sei ein Wert an sich. Budgetdisziplin werde auf
Bundesebene schliesslich bereits mittels Ausgaben- und Schuldenbremse erreicht. Die
starke, insbesondere aus SVP-Mitgliedern bestehende Minderheit, hob hervor, dass das
Bedürfnis der Bevölkerung zur Mitbestimmung bei Projekten mit hohen Ausgaben
wachse. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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Im Nationalrat hatten beide parlamentarischen Initiativen (17.446 und 18.417), welche
die Einführung eines Finanzreferendums forderten, keine Chance. Weil beide
Vorstösse praktisch identisch waren, fand nur eine Abstimmung statt, bei der sich eine
Mehrheit von 115 zu 79 Stimmen bei einer Enthaltung gegen Folge geben aussprach. Zu
den Minderheiten-Stimmen aus den Fraktionen der Urheber gesellten sich je drei CVP-
und BDP-Stimmen. Neben den Voten der Kommissionssprecher sowie der Urheber der
Vorstösse –  Adrian Amstutz (svp, BE) für die SVP-Fraktion bzw. Martin Bäumle (glp, ZH)
– verlangte niemand das Wort. Die Idee eines Finanzreferendums dürfte damit wieder
eine Weile vom Tisch sein. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2018
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Die Kampagne rund um die Selbstbestimmungsinitiative lief eigentlich schon seit der
Lancierung des Begehrens Anfang 2015. Diverse Parteien und verschiedene
Organisationen hatten sehr früh ihren Widerstand angekündigt. Schon im März 2015
hatte der Tages-Anzeiger getitelt «Alle gegen die Volkspartei»: Wirtschaftsverbände
hatten Sorgen um Handelsverträge geäussert, Staatsrechtlerinnen und Staatsrechtler
hatten einen Angriff auf die Menschenrechte befürchtet, Rechtshistorikerinnen und
Rechtshistoriker hatten die Idee der «fremden Richter» bemüht, verschiedentlich war
eine Instrumentalisierung des Initiativrechts moniert worden und vor den
eidgenössischen Wahlen im Herbst 2015 hatte die Frage zur Beziehung von Völkerrecht
und Landesrecht «unter Politikern für Polemiken und rote Köpfe» gesorgt (NZZ) – und
das alles noch bevor die Initiative überhaupt zustande gekommen war. Die SVP wollte
nach eigenem Ermessen Klarheit und Sicherheit hinsichtlich des Verhältnisses zwischen
Völkerrecht und Landesrecht herstellen, was freilich von den Gegnerinnen und Gegnern
als «falsches Versprechen» (NZZ) oder «initiative simpliste» (Le Temps) bezeichnet und
bestritten wurde. Rückenwind brachte die Initiative wohl auch ihrem Erfinder Hans-Ueli
Vogt (svp, ZH), der während seines Ständeratswahlkampfes im Kanton Zürich für das
Begehren geworben hatte.

Die Medienberichterstattung über die Selbstbestimmungsinitiative riss natürlich auch
während ihrer parlamentarischen Behandlung 2017 und 2018 nicht ab. Diskutiert wurde
dabei unter anderem auch schon früh über den Abstimmungstermin. Ob die SVP im
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Wahljahr 2019 von der Initiative profitieren könne oder nicht, hänge vor allem vom
Arbeitstempo des Parlaments und davon ab, ob ein Gegenvorschlag ausgearbeitet
würde oder nicht, berichtete die Presse. In den Medien wurden derweil auch
verschiedentlich Fälle beschrieben, bei denen Gerichte internationalen Verträgen den
Vorrang vor Verfassungsbeschlüssen gegeben hatten. Insbesondere die Ausnahmen, die
in Einzelfällen bei der Anwendung des Ausführungsgesetzes zur Ausschaffungsinitiative
gemacht wurden, waren ja auch Stein des Anstosses für die Selbstbestimmungsinitiative
gewesen. Ob die Schweiz nun «Musterschülerin» sei (Tages-Anzeiger), die in
vorauseilendem Gehorsam handle, oder sich als Vertragspartnerin an internationale
Abkommen halten müsse, wie in der Presse ebenfalls argumentiert wurde, – die
Diskussionen hielten die Selbstbestimmungsinitiative im Gespräch. 

Bereits vor Abschluss der parlamentarischen Verhandlungen lancierten die
Gegnerinnen und Gegner der Initiative Ende Mai 2018 mittels einer Medienkonferenz
offiziell den Abstimmungskampf – obwohl dann noch nicht entschieden war, wann das
Anliegen an die Urne kommen sollte. Unter dem Namen «Schutzfaktor M» – M stand bei
der bereits 2013 ins Leben gerufenen Organisation für Menschenrechte – und der
Bezeichnung «Allianz der Zivilgesellschaft» hatten sich laut Basler Zeitung über hundert
Organisationen – darunter etwa der katholische Frauenbund, Pink Cross, Behinderten-
und Jugendverbände oder Helvetas – und Tausende Einzelpersonen
zusammengeschlossen. Vor der Presse bezeichneten verschiedene Vertreterinnen und
Vertreter dieser Organisationen das SVP-Anliegen als «Selbstbeschneidungs-Initiative»
oder «Anti-Menschenrechts-Initiative». Die ungewohnt frühe Organisation der
Gegnerschaft sei mit der Bedeutung der Initiative zu erklären, aber auch damit, dass
der «Abstimmungskampf kein Spaziergang» werde, so der Tages-Anzeiger. Darauf weise
auch eine im März 2018 durchgeführte Umfrage hin, die zeige, dass 43 Prozent der
Befragten die Initiative sicher oder eher annehmen würden und 48 Prozent dagegen
oder eher dagegen seien. 

Anfang Juli entschied der Bundesrat dann, die Abstimmung auf den frühest möglichen
Zeitpunkt, den 25. November 2018, festzulegen. Anfang Oktober startete die SVP mit
ihrem Abstimmungskampf, der zumindest hinsichtlich der verwendeten Bilder und
verglichen mit früheren Kampagnen zur Minarett-, Ausschaffungs- oder
Masseneinwanderungsinitiative etwa vom Sonntags-Blick als «völlig harmlos»
bezeichnet wurden. Auf einem in orange gehaltenen Hintergrund hielten Personen ein
Schild mit einem Ja «zur direkten Demokratie» und «zur Selbstbestimmung» in die
Kamera. Das Logo der Partei war nicht sichtbar. Man habe die Botschaft bewusst simpel
halten wollen. Eine aggressive Kampagne sei nicht nötig, weil die Botschaft klar sei,
zudem wolle man einen sachlichen Abstimmungskampf führen, gab Kampagnenchef
Thomas Matter (svp, ZH) zu Protokoll. 

Die Gegnerschaft fuhr für ihre Kampagne schwereres Geschütz auf: So liess
Economiesuisse 18 Frachtcontainer auf den Bundesplatz stellen mit dem Hinweis, dass
darin 387 Tonnen Exportgüter Platz hätten, was der Menge entspreche, die von der
Schweiz aus alle 10 Minuten in die Welt verkauft werde. Diese Ausfuhren seien aber bei
einem Ja zur Selbstbestimmungsinitiative gefährdet. Nur dank zahlreicher
internationaler Abkommen, die bei einem Ja alle auf der Kippe stünden, gehöre die
Schweiz zu den 20 grössten Volkswirtschaften weltweit. Das «Gesicht der Operation
Libero» (Blick), Flavia Kleiner, sprach von der «krassesten Initiative, über die wir je
abgestimmt haben», mit ihr werde der Rechtsstaat fundamental angegriffen. Eine in
den Medien häufig zu vernehmende Stimme gehörte Helen Keller, der Vertreterin der
Schweiz am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Auch für sie
entsprach die Initiative einem Angriff auf den Rechtsstaat und die Menschenrechte. Sie
argumentierte, dass das Volksbegehren nicht hätte für gültig erklärt werden dürfen und
fürchtete sich bei einer Annahme vor einer «Katastrophe», wie die Weltwoche
ausführte. Plakate der Gegnerinnen und Gegner zeigten eine Kreissäge, die
verschiedene Begriffe (z.B. Frauenrechte, Kinderrechte, Behindertenrechte)
durchtrennte, verbunden mit dem Slogan «Nein zur Selbstbeschneidungsinitiative der
SVP». In der Weltwoche wurden die Plakate als «krasser Ausdruck» von
«Volksverachtung» bezeichnet, mit der die «antidemokratische Gesinnung der
Selbstbestimmungsgegner» sichtbar werde. Volksentscheide würden mit
«Kettensägenmassaker[n]» gleichgesetzt. 
Auch auf Social Media hatten die Gegnerinnen und Gegner der Initiative «die Nase
vorn» (Weltwoche). Mit einem Film zeigten sie als antike Soldaten verkleidete Mitglieder
der SVP (Roger Köppel [ZH], Andreas Glarner [AG] und Magdalena Martullo-Blocher
[GR]), die in einem Trojanischen Pferd versteckt das Bundesgericht entmachten
wollten. Ein grosses Holzpferd wurde dann auch kurz vor dem Abstimmungstermin auf
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dem Berner Bahnhofsplatz präsentiert.  

Die SVP – allen voran Christoph Blocher – verteidigte die Initiative mit dem Argument,
dass die direkte Demokratie schleichend ausgehebelt werde. Bei der Abstimmung
stünden nichts weniger als die Volksrechte auf dem Spiel. «Damit die Leute noch etwas
zu sagen haben», müssten sie Ja stimmen, so der vom Blick als «SVP-Übervater»
bezeichnete Blocher. Der alt-Bundesrat betrachtete die Selbstbestimmungsinitiative
zudem als Vehikel, mit dem der EU-Rahmenvertrag verhindert werden könne. Sehr
häufig trat auch Hans-Ueli Vogt vor die Medien, um «seine» Initiative zu verteidigen.
Auch der «Architekt» des Begehrens, so die Aargauer Zeitung, argumentierte mit der
Verteidigung der direkten Demokratie. Das Parlament setze angenommene Initiativen
mit Verweis auf internationale Verpflichtungen nicht so um, wie dies von der
Stimmbevölkerung verlangt werde. Mit der Initiative werde der Stellenwert der direkten
Demokratie hingegen wieder gestärkt.  

Für Wirbel sorgte ein Flyer, der von der SVP Mitte August 2018 an alle Schweizer
Haushalte verteilt wurde. Darin trat alt-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey als Kronzeugin
für die Selbstbestimmungsinitiative auf: «Das Schweizer Recht schützt besser als das
europäische. Ich bin entschieden dagegen, dass europäisches Recht sämtliche
Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU regeln soll», wurde die ehemalige
Magistratin zitiert. Diese Aussage hatte Calmy-Rey im Rahmen einer Diskussion um das
EU-Rahmenabkommen gemacht. Von der SVP sei sie aber nicht angefragt worden, sie
sei schockiert über dieses Vorgehen. SP-Parteipräsident Christian Levrat (sp, FR)
sprach in diesem Zusammenhang von «Lügenpropaganda». Auch die «Buh-Rufe» und
die «Schimpftiraden» (Aargauer Zeitung), die Bundesrätin Simonetta Sommaruga bei
einem Podium in Suhr (AG) über sich ergehen lassen musste, zeugten von der immer
aufgeheizteren Stimmung. Nicht nur die von der SVP immer wieder heftig attackierte
Justizministerin, sondern auch die Bundesratsmitglieder Doris Leuthard, Alain Berset,
Ignazio Cassis und Johann Schneider-Ammann engagierten sich mit verschiedenen
Auftritten für die ablehnende Haltung des Bundesrates. Man habe Lehren aus dem Ja
zur Masseneinwanderungsinitiative gezogen, bestätigte Simonetta Sommaruga der
Aargauer Zeitung, und trete darum als Regierung stärker in Erscheinung. 

Ende August zeigte eine Umfrage, dass zu diesem Zeitpunkt 53 Prozent der Befragten
Nein zur Initiative gesagt hätten und 45 Prozent Ja. Als aussergewöhnlich wurde von
den Befragenden der Umstand gewertet, dass das Ja-Lager über die Zeit nicht kleiner
geworden sei; ein Muster, das sonst bei Initiativen im Verlauf einer Kampagne zu
beobachten sei. Thomas Matter sprach bei seinem Kommentar zu diesen Zahlen in der
Aargauer Zeitung von einem Kampf «David gegen Goliath». Er schätzte den finanziellen
Aufwand der Gegnerschaft auf einen «zweistelligen Millionenbetrag». Die Gegnerinnen
und Gegner führten eine «Märchenstundenkampagne mit unlimitierten Budgets»,
urteilte Matter. Die SVP selber habe weniger als CHF 3 Mio. ausgegeben. Eine Analyse
von Media Focus ging hingegen aufgrund der gekauften Werbeflächen (Plakate, Inserate,
Werbung auf Youtube) davon aus, dass das Befürworterlager mehr ausgegeben hatte als
das Gegnerlager. Auch die APS-Inserateanalyse, mit der die Anzahl der in Printmedien
geschalteten Inserate betrachtet wird, stellte ein grösseres Engagement der
Befürwortenden- als der Gegnerseite fest. Zudem schalteten die Befürworterinnen und
Befürworter deutlich mehr Inserate als noch bei der Masseneinwanderungs- oder der
Durchsetzungsinitiative. Wer wie viel für den Abstimmungskampf ausgab, blieb zwar ein
Geheimnis, die Kosten waren aber sicherlich überdurchschnittlich hoch. 
Die Gegnerinnen und Gegner warnten aufgrund der Umfrageresultate davor, zu meinen,
dass das Rennen bereits gelaufen sei. Demoskopen würden sich oft irren, so etwa der
Blick. Als für das Nein-Lager nicht förderlich, wurde zudem die Absicht des
Bundesrates bezeichnet, ausgerechnet kurz vor der Abstimmung eine Unterzeichnung
des umstrittenen UNO-Migrationspaktes zu prüfen. Die Umfragen hatten zudem gezeigt,
dass rund ein Drittel der FDP-Sympathisierenden die Initiative unterstützen würde.
Auch die Ja-Parole der Jungfreisinnigen des Kantons Zürich zeige, dass durch den
Freisinn ein Riss verlaufe, urteilte der Sonntags-Blick. Diesem wollte Parteipräsidentin
Petra Gössi (fdp, SZ) auf Anfrage mit Aufklärung und Mobilisierung der eigenen Basis
begegnen – so das Sonntagsblatt weiter.   

Den «Rückenwind», den die Befürworterinnen und Befürworter durch die Debatte um
den Migrationspakt noch einmal erhalten hatten, wie der Blick urteilte, versuchten sie
kurz vor der Abstimmung dann noch mit «Brachial-Werbung» (Blick) zu verstärken. Auf
der Titelseite der Pendlerzeitung «20 Minuten» warb das «Egerkinger Komitee» um
Walter Wobmann (svp, AG) und Andreas Glarner (svp, AG) damit, dass mit der Annahme
der Selbstbestimmungsinitiative der UNO-Migrationspakt verhindert werden könnte,
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dass hingegen bei einer Ablehnung die Minarett-Initiative wieder für ungültig erklärt
werden würde. Eine Karikatur zeigte zudem Justizministerin Simonetta Sommaruga, die
mit der Aussage «Hereinspaziert» an der Grenze Flüchtlinge in die Schweiz bittet.
Die heftige und ungewöhnliche lange Kampagne liess für den Abstimmungssonntag eine
hohe Beteiligung erwarten. 40

Auch 2018 wurde keines der sechs zur Abstimmung stehenden Volksbegehren
angenommen. Unerwartet deutlich wurden dabei die «No-Billag-Initiative» und die
«Selbstbestimmungsinitiative» abgelehnt. Sie konnten genauso wie die «Vollgeld-
Initiative», die «Fair-Food-Initiative» oder die Initiative «für Ernährungssouveränität»
nicht einmal 40 Prozent der Stimmenden überzeugen. Am nächsten an einen Erfolg an
der Urne kam noch die «Hornkuh-Initiative», aber auch sie wurde mit 45.3 Prozent Ja-
Stimmen abgelehnt. Immerhin waren 2018 wieder Entscheidungen über Volksbegehren
angestanden, nachdem 2017 keine einzige Volksinitiative an die Urne gekommen war. 

Mit diesen sechs erledigten Volksinitiativen war die Liste der beim Parlament oder beim
Bundesrat hängigen Begehren auf sieben geschrumpft (2017: 12). Allerdings hatten es
2018 auch fünf Komitees geschafft, die nötigen Unterschriften in der gegebenen Frist
zu sammeln. Der Bundesrat und das Parlament werden sich folglich über ein «Verbot
der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten», zwei Umweltschutzanliegen («für
sauberes Trinkwasser» und «für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide»), die beide
weniger als ein Jahr zum Sammeln der Unterschriften brauchten, die «Fair-Preis-
Initiative» sowie über die von der SVP noch im Lancierungsjahr erfolgreich innert
sieben Monaten zustande gekommene «Begrenzungsinitiative» beugen müssen. 2017
waren noch vier Begehren zustande gekommen. 
Im Berichtsjahr wurden – einschliesslich der Begrenzungsinitiative – acht
Volksinitiativen lanciert, 2017 hatten sich zehn Komitees auf die Unterschriftenjagd
gemacht. Von diesen acht befand sich 2018 noch die Hälfte im Sammelstadium. Unter
den neuen Begehren war die «Korrektur-Initiative», die von einer breiten
Parteienallianz gegen den Beschluss des Bundesrats, Kriegsmaterialexporte zu lockern,
gestartet wurde. Die CVP wollte mit der «Kostenbremse-Initiative» etwas gegen die
steigenden Krankenkassenkosten unternehmen, wobei ihr unterstellt wurde, dass sie
die Initiative wohl auch als Werbevehikel für die 2019 anstehenden eidgenössischen
Wahlen einsetzen wolle. Ebenfalls lanciert wurden die «Justiz-Initiative», die
«Massentierhaltungsinitiative», die «Kesb-Initiative», eine Initiative «gegen
Tabakwerbung bei Kindern und Jugendlichen» und die von Workfair 50+ ausgearbeitete
Initiative mit dem Titel «Arbeit statt Armut». 

Für zwei im Sommer 2017 lancierte Begehren war Ende 2018 die Frist für die Abgabe der
nötigen Unterschriften verstrichen. Sowohl die Initiative «Zuerst Arbeit für Inländer» als
auch die Initiative «Atomkraftwerke abschalten» waren im Sammelstadium gescheitert.
Bereits im Jahr 2017 hatten es zwei Begehren nicht geschafft, die Unterschriftenhürden
in der vorgegebenen Frist zu überspringen. 

Volksinitiativen entfalten nicht nur Wirkung, wenn sie an der Urne angenommen
werden. Vielmehr können sie als Druckmittel verwendet werden, um das Parlament zu
Gesetzesrevisionen zu veranlassen. Dies gelang 2018 mit der «Velo-Initiative», für die
der Bundesrat und das Parlament einen direkten Gegenentwurf ausgearbeitet hatten.
Der Bundesbeschluss Velo, zu dessen Gunsten die Initiative zurückgezogen worden war,
war – anders als die sechs Initiativen im Berichtsjahr – an der Urne erfolgreich.
Zurückgezogen wurde auch die Initiative «Ja zum Schutz der Privatsphäre», die als
rechtskonservative Drohkulisse gegen die von Eveline Widmer-Schlumpf angeregte,
2018 im Parlament aber dann letztlich gescheiterte Revision des Bankgeheimnisses im
Inland gewirkt hatte. 41
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Landesverteidigung

Militärorganisation

En début d'année, le peuple suisse était appelé à se prononcer sur une mesure
d'assainissement des finances fédérales impliquant une modification constitutionnelle.
Cette mesure proposait d'abolir la prérogative dont les cantons jouissent depuis le 19e
siècle en matière d'acquisition du matériel personnel des militaires. Grâce à la
centralisation des achats, ce transfert de compétences au bénéfice de la
Confédération était censé permettre une économie de quelque CHF 8 millions sur le
budget fédéral (pour un volume de commandes équivalant en 1995 à CHF 43 millions).
Au terme d'une campagne peu animée et lors d'une votation au taux de participation
particulièrement bas, le souverain a rejeté assez nettement la modification
constitutionnelle avec 56,1% de non. Le refus des cantons fut encore plus massif
puisque seuls 2 2/2 cantons – à savoir les deux Bâle, Zurich et Genève – ont accepté la
mesure. Les cantons rejetant le plus nettement cette proposition furent ceux du Valais,
du Jura, du Tessin ainsi que les cantons de la Suisse primitive. 
Lors de la campagne, les partisans de la mesure – les partis socialiste et écologiste, le
PRD, l'UDC ainsi que le Vorort et l'USS – ont mis en avant que celle-ci mettrait fin à un
système désuet et coûteux. Selon les défenseurs de la modification constitutionnelle,
cette prérogative cantonale renchérissait les articles de 10 à 65% du fait que les
commandes étaient passées, d'une part, en petites tranches et, d'autre part,
uniquement en fonction d'intérêts économiques régionaux. Les partisans ont
également relevé que cette modification permettrait de supprimer la procédure très
lourde à laquelle le DMF doit actuellement se plier chaque année, ce dernier devant
négocier avec les cantons des conventions sur les prix, les indemnités et les quotas de
livraison. 
Les opposants à cette mesure – l'ensemble des directeurs militaires cantonaux, les
partis démocrate-chrétien et libéral, de nombreuses sections cantonales des radicaux
et de l'UDC ainsi que l'USAM – ont souligné les conséquences néfastes pour l'emploi
dans des régions périphériques déjà très affectées par la crise. Selon les pourfendeurs
de la modification constitutionnelle, quelque 2'000 postes auraient été supprimés en
cas d'adoption de la mesure. Le prix en termes de pertes d'emplois était d'autant plus
inacceptable que l'économie réalisée était minime eu égard au déficit de la
Confédération. Enfin, pour certains opposants, cette modification attentait de manière
inacceptable au fédéralisme ainsi qu'à l'enracinement cantonal de l'armée de milice. 

Arrêté fédéral supprimant la compétence cantonale en matière d'acquisition de
l'équipement personnel des militaires. Votation du 10 mars 1996

Participation: 31,0%
Oui: 601 613 (43,7) / 2 2/2 cantons
Non: 775 087 (56,3%) / 18 4/2 cantons

Mots d'ordre:
- Oui: PS (1*), PRD (15*), UDC (11*), AdI, PEP, PE; Vorort, USS.
- Non: PDC (5*), PL (1*), PdL, DS, Lega, PdT; USAM.
* Recommandations différentes des partis cantonaux

L'analyse Vox a révélé que ce qui avait poussé une majorité d'électeurs à voter contre
cette proposition avait trait aux conséquences pour l'emploi. En ce qui concerne les
partisans, c'était avant tout le souci de soutenir les autorités dans leur effort
d'assainissement des finances fédérales qui était à l'origine du comportement de
vote. 42

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.1996
ALEXANDRE FÜZESSÉRY

Die Verhandlungen zur Umsetzung des Übereinkommens über Streumunition wurden
nach der Publikation einer Botschaft des Bundesrates Anfang Juni 2011 neu
aufgenommen. Das im Übereinkommen festgesetzte Verbot der Verwendung,
Entwicklung und Produktion, des Erwerbs und Transfers sowie der Lagerung von
Streumunition hatte in den Räten keine Diskussionen verursacht. Doch durch die
Vorgaben in der internationalen Konvention musste das schweizerische
Kriegsmaterialgesetz (KMG) revidiert werden. Als Erstrat widmete sich die kleine
Kammer dem Geschäft. Die vom Bundesrat beantragten Änderungen, die von der SiK-SR
den Ratsmitgliedern allesamt zur Annahme empfohlen wurden, wurden angenommen.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.12.2011
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Für einige Verwirrung sorgten unklare Definitionen über die indirekte und direkte
Finanzierung von Gesellschaften oder Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit dem
Vertrieb oder der Entwicklung von Streumunition stehen. Diese konnte die SiK-SR
jedoch mit einer präziseren Terminologie in den betreffenden Gesetzesartikeln
beheben, so dass sowohl dem Übereinkommen zugestimmt wurde als auch die
Änderungen am KMG genehmigt wurden. Damit wurde das Geschäft an den Nationalrat
überwiesen, der sich im Dezember damit befasste. Vor der Beratung wurde im
Nationalrat ein Ordnungsantrag auf Absetzung des Geschäfts bis zum Eintreffen des
Berichtes zur Zukunft der Artillerie (Po. 11.3752) abgewiesen. Der Sprecher der SiK-NR,
Walter Müller (fdp, SG), trug im Nationalrat die Standpunkte der Kommission vor, deren
Mehrheit Nichteintreten auf die Vorlage beantragt hatte. Einer langen, emotional
geführten Diskussion, vorwiegend um die Rolle der Armee und deren
Verteidigungsauftrag, folgte die Abstimmung, in der sich eine Koalition der Linken und
bürgerlichen Mitteparteien gegen die SVP für ein Eintreten durchsetzte. Das Geschäft
wurde zur Detailberatung in die SiK-NR zurückgewiesen. Diese fand nicht mehr im
Berichtjahr statt. 43

Ausrüstung und Beschaffung

Réagissant aux déclarations, début janvier, du chef de l’armée Christoph Keckeis,
concernant la volonté du DDPS de se doter de nouveaux avions de combat pour
remplacer la flotte de Tiger dès 2010, le groupe socialiste du parlement (soutenu par les
Verts et le GSsA) s’est clairement positionné contre une telle acquisition lors de la
présentation de son programme de législature 2003-2007. Quant à l’UDC, si elle ne
s’est pas attaquée de manière directe à cet achat, son président Ueli Maurer (ZH) n’a
pas manqué pas de souligner que celui-ci ne constitue pas une « priorité » aux yeux du
parti. 44

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 24.02.2004
ELIE BURGOS

Après le sérieux revers subi par le programme d’armement 2004 lors de son examen
par les chambres fédérales en fin d’année passée, ces dernières se sont saisies à
nouveau de cet objet au début de l’année sous revue, sans pour autant que les
divergences entre les conseils ne parviennent à s’aplanir. Refusé par le Conseil national
fin 2004, l’achat de deux avions de transport de type CASA (pour un total de CHF 109
millions) a été approuvé au mois de janvier par la Commission de la politique de
sécurité du Conseil des Etats (CPS-CE), par 9 voix contre 1. Les conseillers aux Etats
ont d’ailleurs réitéré à la fin du mois de février, par 37 voix contre 3, leur soutien à
l’acquisition des deux avions de transport, malgré l’opposition de quelques députés
UDC. Transmis à nouveau au Conseil national, le dossier n’a pas trouvé les appuis
nécessaires. Confirmant la position qu’elle avait tenu en novembre 2004, la
Commission de la politique de sécurité du Conseil national (CPS-CN) a approuvé début
mars l’achat en question par 14 voix contre 9, et proposé de se rallier ainsi à la décision
du Conseil des Etats. Les conseillers nationaux se sont toutefois opposés derechef,
contre l’avis de leur commission, à l’achat des deux avions de transport, par 91 voix
contre 79. Socialistes, Verts et UDC se sont à nouveau alliés, pour des raisons
cependant différentes – la gauche voulant que l’armée réalise plus d’économies, alors
que l’UDC se positionnait contre toute coopération militaire internationale –, afin de
refuser cet achat. Cela n’a pas empêché le Conseil des Etats de se prononcer quelques
jours plus tard encore une fois en faveur de l’acquisition des avions contestés, sur avis
de sa commission.

Le blocage, qui paraissait alors total, a été confirmé lors d’un nouvel examen de cet
objet par le Conseil national. La majorité des députés (99 voix contre 81) s’est
prononcée, pour la troisième fois consécutive, contre le crédit de CHF 109 millions
destiné à l’achat des deux avions de transport CASA, la gauche et l’UDC confirmant leur
précédente alliance. Envoyé dès lors en conférence de conciliation, plusieurs
parlementaires, ainsi que Christophe Keckeis, le chef de l’armée, ont fait part de leurs
inquiétudes quant à un rejet définitif du programme d’armement 2004. De conciliation
il n’y a pourtant pas eu, puisque les chambres ne sont finalement pas parvenues à
trouver un compromis pour voter le budget d’armement. La gauche et l’UDC se sont à
nouveau alliées au Conseil national, afin de rejeter celui-ci (97 voix contre 82). L’objet a
par conséquent été liquidé. Bien que Samuel Schmid, le chef du DDPS, se soit efforcé
de dédramatiser cet échec, le rejet du programme d’armement 2004 constitue une
première dans l’histoire parlementaire suisse. À ce titre, radicaux et démocrates-
chrétiens n’ont pas manqué de critiquer très vivement l’attitude de la gauche et des
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démocrates du centre, les renvoyant fermement à leurs responsabilités. Comme pour
se dédouaner, l’UDC a immédiatement déposé une motion (Mo. 05.3127) au Conseil
national, demandant au gouvernement de présenter, d’ici à la session parlementaire
suivante, un programme d’armement allégé 2004 dans lequel ne figureraient plus que
les objets du programme 2004 n’ayant pas été contestés. Deux autres motions,
déposées par le conseiller national Wasserfallen (prd, BE) (Mo. 05.3134) et le conseiller
aux Etats Maissen (pdc, GR) (Mo. 05.3184), avaient le même objectif. Ces trois motions,
dont le CF recommandait l’acceptation en avril, ont finalement été retirées suite à
l’adoption par les chambres du programme d’armement 2004 modifié au mois de
juin. 45

Contre l’avis de sa commission de la politique de sécurité (CPS) et malgré le fait que le
Conseil des Etats s’était prononcé contre celle-ci, le Conseil national a également
décidé de donner suite à une initiative parlementaire Dupraz (prd, GE), qui demandait
une révision de la loi fédérale sur le matériel de guerre visant à interdire les armes à
sous-munitions. L’UDC est le seul parti à s’être opposé à cet objet, alors que la moitié
des députés radicaux et démocrates-chrétiens l’ont soutenue, de même que les
socialistes et les Verts. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.2008
ELIE BURGOS

Le projet a suscité des débats nettement plus animés au Conseil national, notamment
sous l’effet de l’ «alliance» renouvelée entre socialistes et démocrates du centre (voir
débats sur les programmes d’armement précédents), opposés, pour des raisons très
éloignées cependant, au programme d’armement présenté. En conflit plus ou moins
ouvert depuis un moment avec son ancien conseiller fédéral Samuel Schmid (qui avait
quitté l’UDC pour le PBD), le groupe UDC a déposé une motion d’ordre (demande de
suspension des débats) et une proposition de renvoi demandant que le Conseil fédéral
présente un rapport sur les disfonctionnements de l’armée et les mesures qu’il
entendait prendre pour y remédier. Ces deux propositions ont été rejetées de manière
claire, par 131 voix contre 49 et par 125 contre 48, respectivement. Une proposition de
non-entrée en matière du groupe des Verts a quant à elle été rejetée par 160 voix
contre 31. Même si quelques voix socialistes se sont jointes à celles des Verts, le PS était
majoritairement favorable à une entrée en matière sur le projet. Cette dernière étant
acquise, le groupe socialiste menaçait de ne soutenir le projet du Conseil fédéral à la
seule condition que le projet de sauvegarde des capacités du F/A-18 soit retranché du
programme d’armement. Pour les socialistes, ce dernier volet du programme devait en
effet être discuté en même temps que le programme d’armement 2010, dans lequel
figurera le remplacement des avions de combat F-5 Tiger. Ils ont également soutenu
deux propositions de minorité visant à réduire les acquisitions de véhicules de
transport. Toutes les propositions de minorité ont cependant été rejetées. Au vote sur
l’ensemble, et malgré les appels des radicaux-libéraux, du groupe PDC et du conseiller
fédéral Samuel Schmid, le programme d’armement a été rejeté par 104 voix (PS, Verts et
UDC) contre 83. Auparavant, le frein aux dépenses avait également été rejeté par 86
voix contre 78 (Verts, socialistes et quelques UDC). 47

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2008
ELIE BURGOS

Lors de l’élimination des divergences au Conseil des Etats, le seul point de discussion a
concerné la proposition socialiste demandant le renvoi du projet de sauvegarde des
capacités du F/A-18. Le plénum l’a rejetée par 32 voix contre 7. Au vote sur l’ensemble,
le Conseil des Etats a adopté le programme d’armement par 33 voix contre 3 et 5
abstentions. Au Conseil national, les quatre partis gouvernementaux ont rejeté la
proposition de minorité Geri Müller (pe, AG), qui proposait de ne pas entrer en matière
sur le projet (134 voix contre 30). Cette entrée en matière acquise, les débats se sont
focalisés sur les deux propositions de minorité socialiste et écologiste. Satisfaite des
réponses apportées entre-temps par le DDPS – et sans doute apaisée par l’annonce de
la démission du conseiller fédéral Schmid un mois avant ce débat –, l’UDC a apporté
son soutien au programme d’armement, annihilant de fait les chances que ces
propositions de minorité soient acceptées. Ces dernières ont d’ailleurs été nettement
rejetées, respectivement par 116 voix contre 58 et 142 voix contre 25. Après que la
majorité qualifiée a été acquise pour débloquer le crédit en question (117 voix contre
58), le Conseil national a adopté, par 114 voix contre 57 et 5 abstentions le projet tel que
voté au Conseil des Etats, Verts et socialistes s’y opposant en vain. 48
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Lors de l’élimination des divergences, le Conseil des Etats a maintenu sa position par
20 voix contre 12 malgré une minorité Bieri (pdc, ZG) qui a proposé de suivre la décision
du Conseil national sauf concernant l’enveloppe réservée aux hélicoptères qu’il
souhaite maintenir. Au Conseil national, une minorité Allemann (ps, BE) a recommandé
d’adhérer à la décision du Conseil des Etats. La chambre basse a toutefois suivi sa
commission par 115 voix contre 60 en maintenant l’enveloppe pour les hélicoptères et
en ne compensant pas l’achat prévu dans le projet 2. L’UDC, le PLR, le PDC et le PBD
ont soutenu la proposition de la majorité tandis que la gauche a souhaité limiter le
déséquilibre budgétaire. Finalement, les sénateurs se sont ralliés aux députés sur
l’ultime divergence par 22 voix contre 4 estimant que les crédits engagés ont un impact
peu important sur les crédits annuels du DDPS et que l’absence de compensation est
finalement une entorse acceptable aux règles de discipline budgétaire. 49

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

Nachdem Ende Oktober die Evaluation der in Frage kommenden Flugzeugtypen
abgeschlossen worden war, wollte sich der Bundesrat bis zum Jahresende auf ein
Modell festlegen. Zur Auswahl standen drei Typen: Der Eurofighter Typhoon des
europäischen Rüstungskonzerns EADS, die Rafale des französischen Herstellers
Dassault sowie der Saab JAS 39 Gripen aus Schweden. Anfang Dezember wurde der
Entscheid des Bundesrates bekannt gegeben. Dieser hatte sich für das schwedische
Modell Gripen entschieden, wovon 22 Stück für CHF 3 Mia. angeschafft werden sollen.
Damit hatte sich der Bundesrat für die kostengünstigste Variante entschieden. Darauf
gab es einige Kritik: Nicht nur, weil der Preis als wichtigstes Kriterium erschien, sondern
weil der Gripen erst als Prototyp existierte. Darüber hinaus gelangten wenige Wochen
vor dem Entscheid geheime Evaluationsdokumente an die Öffentlichkeit, welche dem
Gripen ein schlechtes Leistungszeugnis ausgestellt hatten. Im Anschluss stand vor allem
die Frage im Raum, wie diese Dokumente ihren Weg in die Medien fanden. Der
Typenentscheid wurde auch aus den Reihen der SVP harsch kritisiert. Einige Politiker
vermuteten in dieser Typenentscheidung gar einen Sabotageakt seitens des
Bundesrates, da der Gripen im Parlament die schlechtesten Chancen gehabt hätte.
Bundesrat Maurer selbst hatte sich dahingehend geäussert, dass nicht ein
Spitzenflugzeug ausgewählt worden sei, sondern dasjenige mit dem besten Preis-
Leistungs-Verhältnis. Der Gripen eigne sich hervorragend für die Schweizer
Bedürfnisse, gab der Verteidigungsminister zu Protokoll. Trotz der negativen
Reaktionen wurden im Berichtsjahr keine tiefgreifenden Kursänderungen mehr
getätigt. 50

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 01.12.2011
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Aufgrund anhaltender Kritik zum Gripen wurde es immer wahrscheinlicher, dass sich
neben den linken Parteien auch die einem Kampfjetkauf ursprünglich wohlgesinnten,
bürgerlichen Parteien dem Tiger-Teilersatz (TTE) entgegen stellen würden. Für die FDP
äusserte sich Parteipräsident Müller nach der Publikation des Subkommissionsberichts
so pointiert, dass die Zeitungen den politischen Abschuss des Gripen prophezeiten. Im
August hat die FDP ihre Position zum Kampfjetkauf revidiert. Die zusammen mit den
anderen bürgerlichen Parteien für einen TTE eintretende Mittepartei trat nunmehr
wesentlich kritischer gegenüber dem Gripen auf. Am 25. August erschien ein
umfassendes Interview mit Parteipräsident Müller, welcher den Gripen nachdrücklich
kritisierte. Die Stellung der FDP zu diesem Geschäft ist deshalb entscheidend, weil ohne
sie eine Parlamentsmehrheit kaum zu Stande kommen könnte – SP und Grüne sind seit
jeher gegen den Kampfjetkauf. Müllers Gripen-Kritik und die damit einher gehende
Erkenntnis, dass der Gripen mit der neuen Kräftekonstellation politisch kaum eine
Chance hätte, führte zu heftigen Reaktionen. Die Gruppe Giardino, ein
Zusammenschluss von konservativen Offizieren und Armeefreunden, ging so weit,
Müllers Rücktritt zu fordern. Müller liessen die Angriffe jedoch zunächst kalt und er liess
diese ohne grosse Reaktion ins Leere laufen. Erst als auch seitens der SVP vermehrt in
Richtung Müller und FDP geschossen wurde, kam es zu einem medialen Schlagabtausch,
welcher in den Zeitungen unter dem Titel „Hahnenkampf“ ausgetragen wurde. Von
Ignoranz über Mauscheleien bis zu Vetternwirtschaft und Befangenheit wurde Müller
und seiner Partei alles unterstellt, vorwiegend seitens der SVP. Müller selbst reagierte
fortan zunehmend angriffig, verteidigte aber stets seine Haltung. Neben vielen
persönlichen Grabenkämpfen zeichnete sich vor allem eines ab: Die Beschaffung des
neuen Kampfjets für die Schweizer Armee wurde gegen Jahresende zunehmend
unsicher. 51
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Die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge im Rahmen des Projektes Tiger-Teilersatz war
auch im Berichtsjahr wieder vorherrschendes Thema in der Verteidigungspolitik.
Angesichts der aufzuwendenden CHF 3,126 Mia. war dieses Rüstungsgeschäft auch
eines der grossen Traktanden der gesamten Bundespolitik des Berichtjahrs. Nachdem
2011 der Typenentscheid gefällt wurde und sich der Bundesrat nach einer langwierigen
und nicht reibungslos verlaufenen Evaluation für den schwedischen Gripen
entschieden hatte, galt es 2012 diesen Entscheid zu verteidigen, die Beschaffung
voranzutreiben sowie die wichtigsten Eckpunkte zu sichern. Nicht nur der
Beschaffungskredit von über drei Milliarden Franken musste geplant werden, sondern
auch der Rückhalt im Parlament gewonnen und die Zusammenarbeit mit dem
Lieferanten Saab und dem Schwedischen Staat koordiniert, respektive mit dem Kauf
einher gehende Kompensationsgeschäfte vereinbart. Dass dies keine einfache Aufgabe
für Verteidigungsminister Maurer war, zeigte nicht nur der Verlauf der Geschichte
dieses Vorhabens, sondern legten auch die Erfahrungen früherer
Kampfjetbeschaffungen nahe, welche aus diversen Gründen jeweils für viel Unmut auf
allen Ebenen sorgten. Bis ins Spätjahr hinein sorgte eine intensiv geführte, durchaus
kritische mediale Kampagne für Kontroversen. Dabei wurde immer wieder in Frage
gestellt, ob der Gripen überhaupt das richtige Flugzeug sei. Mit denkbar schlechten
Voraussetzungen musste der Verteidigungsminister im Berichtsjahr die Gripen-
Beschaffung im Parlament vertreten. Diese war mit der bundesrätlichen Botschaft zum
Rüstungsprogramm 2012 Mitte November 2012 den eidgenössischen Räten beantragt
worden. Für die Beschaffung von 22 Kampfflugzeugen des Typs Gripen E war ein
Verpflichtungskredit von besagten rund CHF 3 Mia. zu beschliessen. Ein
referendumfähiges Gripen-Fondsgesetz sollte die Finanzierung legitimieren und
sicherstellen.

Bevor das Rüstungsgeschäft im Parlament besprochen wurde, waren einige
Nebenschauplätze in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Im Januar wurde bekannt,
dass einer der an der Typenevaluation beteiligten Flugversuchsingenieure seine
Arbeitsstelle nach über 30 Jahren bei der Luftwaffe verlassen musste. Durch eine
Amtsgeheimnisverletzung fand ein vertrauliches Protokoll der Gripen-Subkommission
den Weg an die Öffentlichkeit. Darin festgehaltene, kritische Äusserungen des
Ingenieurs über den Gripen gaben den Ausschlag zu seiner Entlassung. Nachdem
bekannt wurde, dass bereits 2012 ein weiterer Flugversuchsingenieur seinen Posten
räumen musste, wurde von einer Art „Säuberungsaktion unter Gripen-Kritikern“
berichtet. Eine den Betroffenen auferlegte Schweigepflicht zur Sache war ein
gefundenes Fressen für die Medien. Beim VBS erbetene Stellungnahmen blieben jedoch
vorerst ebenfalls aus, womit die Angelegenheit einen weiteren Knick in der Gripen-
Story darstellte. Bevor diese Indiskretionen aufgeklärt werden konnten, wie von SiK-
Präsidentin Galladé (sp, ZH) und Subkommissionspräsident Hurter (svp, SH) gefordert,
waren die Ingenieure quasi Bauernopfer in einer nunmehr unwürdigen
„Indiskretionenflut“. Später wurde bekannt, dass es zwischen dem Gripen-Projektleiter
bei armasuisse und dem Flugwaffen-Experten zum Zwist kam, worauf anscheinend auch
von Seiten Saab eine personelle Veränderung verlangt wurde. 

Gleichzeitig erreichten positive Signale aus Schweden die Schweiz: Schwedens
Regierung gab der Militärleitung den Auftrag, 60 Jets des Typs Gripen E bei Saab zu
bestellen. Diese Beschaffung wurde jedoch an die Bedingung geknüpft, dass
mindestens ein Partner mitmache. Falls die Schweiz, oder ein anderes Land, nicht folgt
und bis Ende 2014 ebenfalls mindestens 20 Jets ebendiesen Typs bestellt, kann die
Regierung von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen und die Bestellung stornieren.
Schwedens Vertrauen in den (eigenen) Jet gab der Debatte in der Schweiz zwar
Aufwind, aber noch schienen zu viele Vertragsklauseln zu unsicher: Das VBS sollte sich
im Auftrag des Parlaments gegen Nichterfüllen der Verträge absichern. Schweden solle
mit der Herstellerfirma Saab einen Vertrag über 82 Jets abschliessen, die Schweiz
ihrerseits einen mit Schwedens Regierung über den Kauf von 22 dieser Jets. So machte
etwa die FDP ihre Zustimmung im Parlament davon abhängig, dass Strafzahlungen fällig
werden sollen, wenn Saab einzelne Leistungen nicht erbringe. 

Noch bevor die Vorlage im Parlament besprochen wurde, formierte sich Mitte Februar
ein linkes Anti-Gripen-Bündnis, welches sich für den Referendumskampf vorbereiten
wollte. Die Grüne Partei, mit alt Nationalrat Jo Lang (gp, ZG) als prominentem Jet-
Gegner, die SP, JUSO, Junge Grüne, die GSoA und andere Organisationen schlossen sich
der Allianz an. Das Zeichen war deutlich: bei einer Annahme im Parlament sollte das
Referendum ergriffen werden. 

Als Erstrat hatte sich Anfang März der Ständerat mit dem Geschäft zur Beschaffung
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auseinanderzusetzen. Die Mehrheit der sicherheitspolitischen Kommission (SiK) sprach
sich (mit neun zu vier Stimmen) für Eintreten auf die Vorlage aus. Aus der
Finanzkommission kamen ebenfalls positive Signale: diese hatte der Finanzierung mit
sieben zu zwei Stimmen grünes Licht gegeben. Es gab aber auch den erwarteten
Widerstand: Eine Minderheit Zanetti (sp, SO) beantragte Nichteintreten mit der
Begründung, die ganze Beschaffung sei zu unsicher. Zudem stellte sie die
Notwendigkeit neuer Flugzeuge grundsätzlich in Frage und schlug vor, die Schweiz solle
sich am Luftraumüberwachungsprogramm der NATO beteiligen. Ein weiterer Antrag
Recordon (gp, VD) verlangte Rückweisung an die Kommission mit der Aufgabe, den
Erwerbsvertrag genauer zu prüfen. Die Eintretensdebatte war von Bekenntnissen zu
Armee und Sicherheit geprägt, jedoch auch seitens bürgerlicher Politiker mit kritischen
Voten versehen. Die finanziellen Risiken seien zu gross, so beispielsweise Ständerat
Jenny (svp, GL). Der Flugzeugbeschaffung gegenüber kritisch eingestellte, bürgerliche
Räte sahen im grossen finanziellen Aufwand zu grosse Einschnitte ins ordentliche
Armeebudget, welches in den nächsten zehn Jahren zusätzlich den vom Bundesrat
vorgesehenen Gripen-Fonds speisen müsse. Sämtliche Gegenanträge hatten
schliesslich in den Eintretensabstimmungen keine Chance: Der Nichteintretensantrag
scheiterte zwar mit 22 zu 20 Stimmen nur knapp, der Rückweisungsantrag etwas
deutlicher mit 25 zu elf Stimmen. Der Bundesbeschluss wurde im Ständerat damit
grundsätzlich gutgeheissen, scheiterte aber am fehlenden qualifizierten Mehr zur
Lösung der Ausgabenbremse. Die SiK beantragte überdies einen zusätzlichen Artikel,
wonach der Bundesrat den SiK beider Räte jährlich einen Bericht über den Stand der
Beschaffung unterbreiten muss. Damit schuf der Ständerat einen neuen, vom
Bundesratsentwurf abweichenden Passus. Mit 22 zu 20 Stimmen in der
Gesamtabstimmung überwies der Ständerat das Geschäft an den Nationalrat. Die FDP
Fraktion hatte sich schliesslich zu einem Ja durchringen können, nachdem früher
monierte Verbesserungen in den Verträgen angebracht worden waren. Das gleichzeitig
traktandierte Gripen-Fondsgesetz war ebenfalls von einem Rückweisungsantrag
Recordon (gp, VD) betroffen, welcher jedoch deutlich abgelehnt wurde. In der
Schlussabstimmung nahm der Ständerat das Gesetz mit 23 zu 15 Stimmen deutlich an.
Dass die Vorlage am qualifizierten Mehr vorerst gescheitert war, wurde in den medialen
Berichterstattungen als eigentliche „Ohrfeige“ betitelt. Das daraus resultierende
mindestens vorübergehende Nein wurde auch als Quittung für mangelhafte
Kommunikation seitens des VBS bezeichnet, jedoch auch als Zeichen gegen eine
unentschlossene Regierung, welche noch 2010 im Armeebericht von einer
Kampfjetbeschaffung absehen wollte. Konsterniert konstatierte der
Verteidigungsminister denn auch, dass das Geschäft ins Wanken gerate. 

In der Folge wurde der Entscheid der sicherheitspolitischen Kommission (SiK) des
Nationalrates mit Spannung erwartet. Nach dem Votum im Ständerat und im Wissen um
die kritische Haltung des Meinungsführers und Gripen-Subkommissionspräsidenten
Thomas Hurter (svp, SH), war nicht klar, wie andere bürgerliche Kommissionsangehörige
stimmen würden. Bundesrat Maurer trug zudem mit brisanten Aussagen weiter zur
Unruhe bei: In einer Rede bei der Schweizerischen Offiziersgesellschaft sprach der
Verteidigungsminister unter anderem von der Beschaffung unbemannter Flugkörper
(Drohnen), welche just in der Auslieferungsphase der ersten Gripen-Jets beantragt
werden sollen. In ihrer Sitzung Anfang April beschloss die SiK dann allerdings, erst im
August zu entscheiden und bis dahin zusätzliche Forderungen zu stellen – was
gleichzeitig eine zeitliche Verzögerung von mehreren Monaten bedeutete. Die grösste
Baustelle orteten die Sicherheitspolitiker in den Zahlungsmodalitäten: Über einen
Rückbehalt eines Teils der Zahlungen an Schweden solle sich die Schweiz absichern.
Zusätzlich sollen als Grundbedingung nicht mehr als 15 Prozent des Gesamtkaufpreises
als Anzahlung nach Schweden überwiesen werden. Als zweite Massnahme soll das VBS
bei jeder fällig werdenden Teilzahlung für die Kampfflieger jeweils acht Prozent
zurückbehalten. Die Hälfte dieser acht Prozent erhält Schweden bei korrekter
Auslieferung einer Tranche, den Restbetrag beim erfolgreichen Abschluss des ganzen
Geschäfts. Die zurückbehaltenen Gelder sollen als Druckmittel dienen, falls die
Herstellerfirma Saab die vereinbarten Anforderungen nicht erfülle oder die Jets zu spät
ausliefere. Die Forderungen zwangen das Verteidigungsdepartement zu
Nachverhandlungen – und wurden von SVP Politikern als „Misstrauensvotum gegen
Schweden“ kritisiert. Trotz Verzögerungen innerhalb des Berichtsjahres änderte sich
die Agenda aber nicht grundsätzlich. Statt in der Sommersession hatte sich der
Nationalrat erst im Herbst mit dem Geschäft auseinanderzusetzen, eine allfällige
Referendumsabstimmung würde jedoch gleichwohl 2014 stattfinden können. 

Vor der wegweisenden zweiten Sitzung der SiK im August wurde bekannt, dass das VBS
die gewünschten Forderungen nicht hatte aushandeln können. Statt der verlangten
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Verringerung der Akontozahlungen an Schweden auf 15 Prozent, pochte der
Vertragspartner auf 40 Prozent oder rund CHF 1 Mia. Da Schweden jedoch ursprünglich
rund zwei Drittel des Kaufpreises als Akontozahlung forderte, konnte die Einigung auf
den genannten Betrag als Kompromiss betrachtet werden. In anderen Belangen wie der
Regelung einer Konventionalstrafe wurden jedoch Fortschritte gemacht. Ende August
wurden in einer SiK-Sitzung die aufgeschobenen Traktanden zur Gripen-Beschaffung
nachgeholt. Dass im VBS weiter verhandelt worden war, hatte sich gelohnt: die
Sicherheitspolitiker konnten sich zu einem Ja zum Gripen durchringen, wenn auch
gegen die geschlossene Linke innerhalb der Kommission. Damit erhielt das Geschäft
einen positiven Schub für die anstehende Debatte in der Volkskammer. 

Der Nationalrat beschäftigte sich in der Herbstsession mit dem Geschäft. Die SiK
beantragte dem Plenum mit 14 zu neun Stimmen, auf die Vorlage einzutreten und ihr
zuzustimmen. Die Finanzkommission des Nationalrates hatte die Vorlage bereits im
Frühjahr gutgeheissen. Dennoch stand das Geschäft wie in der kleinen Kammer von
Beginn weg im Gegenwind. Ein Nichteintretensantrag und zwei Rückweisungsanträge
standen im Raum. Eine Minderheit Allemann (sp, BE) fasste unter dem Begriff
„Geldverschwendung“ ihren Unmut über diese Beschaffung zusammen. Drei Argumente
wurden vorgebracht: Erstens sprach sie dem Geschäft jegliche Berechtigung ab. Es sei
unnötig Jets zu beschaffen, wenn man von Freunden umzingelt sei. Zweitens sei der
Gripen nicht der richtige Typ, weil er im Luftpolizeidienst – seiner designierten
Hauptaufgabe – schlechte Testresultate generiert habe. Als drittes und mit Verweis auf
die Mirageaffäre wurde vorgebracht, dass das Risiko zu hoch sei, einen noch nicht
fertigentwickelten „Papierflieger“ einzukaufen. Auch von bürgerlichen Politikern wurde
Widerstand geleistet. Eine Minderheit Walter Müller (fdp, SG) sorgte sich um finanzielle
Risiken. Mit einer Anzahlung über CHF 1 Mia. an Schweden bis zum Jahr 2016 begebe
sich die Schweiz zu stark in eine Abhängigkeit von den Vertragspartnern. Gleichzeitig
wurde die Leistungsfähigkeit des Saab-Fliegers angezweifelt. Im Rückweisungsantrag
wurde verlangt, die anderen Angebote der Hersteller EADS und Dassault ebenfalls einer
Nachevaluation zu unterziehen. Saab hatte zur Verbesserung des Jets in einzelnen
Punkten nachbessern können. Der zweite Rückweisungsantrag Fischer (glp, LU) basierte
auf der Idee einer generellen Sistierung von Kampfjetbeschaffungen. Es solle in der
gewonnenen Zeit im Rahmen der Weiterentwicklung der Armee (WEA) eine
grundsätzliche Standortbestimmung und ein Gesamtkonzept für den Einsatz der
Luftwaffe erarbeitet werden, welches Basis für zukünftige Beschaffungen sein soll. Die
Antragsteller forderten insbesondere, dass diese Beschaffung besser mit anderen
wegweisenden und strategischen Geschäften (WEA, Rüstungsprogrammen) koordiniert
wird. Die erwarteten Links-Rechts-Gegensätze zeigten sich bereits in der
Eintretensdebatte. Sämtliche Gegenanträge wurden vom geschlossen abstimmenden
bürgerlichen Block mit komfortabler Mehrheit abgewiesen. Die folgende Detailberatung
war lediglich durch eine kleine Änderung einer Minderheit Allemann (sp, BE) geprägt.
Diese wollte auf technische Vorkehrungen für die Luft-Boden-Kampffähigkeit zum
Zeitpunkt der Beschaffung noch verzichten und dadurch rund CHF 70 Mio. einsparen.
Das zentrale Argument war jedoch nicht diese Einsparung sondern sicherheitspolitische
Bedenken, welche mit Einsätzen von solchen Waffen einhergehen. Die Schweiz hat seit
1994 und der Ausmusterung der Hunter-Flotte keine solchen Waffen mehr an den
Kampfflugzeugen. Dieser Antrag blieb jedoch im Plenum chancenlos und der Vorlage
wurde mit 113 zu 68 Stimmen zugestimmt. Die Ausgabenbremse wurde mit ähnlichem
Stimmverhältnis ebenfalls gelöst. 
Das Gripen-Fondsgesetz wurde mit zwei Änderungsanträgen bekämpft. Eine Minderheit
Roland Fischer (glp, LU) wollte die Fondseinlagen auf höchstens CHF 3,126 Mia.
begrenzen. Eine Minderheit II Flach (gp, AG) wollte Kreditverschiebungen verhindern.
Die Einlagen sollten ausschliesslich für die Flugzeugbeschaffung verwendet werden und
nicht via Globalbudget für Armeeimmobilien aufgewendet werden können. Der
Vorschlag Fischer wurde auf Antrag der SiK und mit Unterstützung des
Verteidigungsministers deutlich abgelehnt, mit der Begründung er sei unnötig, da der
zu genehmigende Betrag festgeschrieben und zudem an dieses Rüstungsgeschäft
gebunden sei. Der Antrag der Minderheit Flach wurde ebenfalls abgelehnt. Die Vorlage
wurde in der Gesamtabstimmung mit 118 zu 67 Stimmen angenommen. 

Die im Herbst im Ständerat behandelte Differenzbereinigung betraf lediglich die
Ausgabenbremse, welche noch im Frühjahr am nötigen Quorum gescheitert war. Ohne
viele Wortmeldungen, jedoch nach einem Vortrag von Bundesrat Maurer, in dem er
noch offene Punkte zu klären versuchte, wurde das Geschäft auch im Ständerat
abgeschlossen und mit 27 gegen 17 Stimmen wurde auch die Ausgabenbremse gelöst.
Das Bundesgesetz über den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen wurde
in den Schlussabstimmungen mit 25 zu 17 Stimmen im Ständerat und mit 117 zu 71
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Stimmen im Nationalrat angenommen. Damit nahm die Kampfjetbeschaffung zur
Umsetzung des Tiger-Teilersatzes die Hürde Parlament. 

Durch die Finanzierungslösung über das Gripen-Fondsgesetz, stand die
Flugzeugbeschaffung unter Vorbehalt eines fakultativen Referendums. Bereits vor den
Debatten um Preis und Flugzeugtyp hatte die Grüne Partei verlauten lassen, sie werde
gegen den Kauf neuer Flugzeuge das Referendum ergreifen. Noch vor der
Schlussdebatte im Ständerat hatten sich zwei Komitees gegen den Gripen gebildet. Ein
linkes um SP und GP sowie ein bürgerliches Komitee, welches vorwiegend aus GLP-
Politikern zusammengesetzt war. Dies stellte ein Novum dar: In Armeefragen hatte sich
noch nie eine bürgerliche Partei gegen ein Armeegeschäft gestellt. Die
Referendumsfrist lief ab Anfang Oktober bis zum 16. Januar 2014. Lange brauchten die
Gripen-Gegner allerdings nicht: Nach knapp zwei Monaten und rund sechs Wochen vor
Ablauf der Referendumsfrist hatte das linke Komitee 80'000 Unterschriften
beisammen. Damit zeichnete sich ab, dass eine Abstimmung bereits im Mai 2014
erfolgen dürfte. Dass das bürgerliche GLP-Komitee kaum 10'000 Unterschriften zu
sammeln vermochte und die eigene Sammelaktion abgebrochen hatte, schmälerte
dessen Wille, gegen den Gripen zu agieren nicht. Fortan bestritten die beiden Komitees
einen je eigenen Abstimmungskampf gegen den Gripen. Kurz vor Jahreswechsel
lancierte der Verteidigungsminister den Abstimmungskampf für den Gripen. Mit der
Metapher eines Chalets mit löchrigem Dach warnte Maurer fortan vor einer mangelhaft
ausgerüsteten Luftwaffe nach Ausserdienststellung der Tiger F-5 Jets. Die Gripen-
Beschaffung sei essentiell für die Sicherheit der Schweiz. Bemerkenswert am teuren
Rüstungsgeschäft war dass die Armeeführung und allen voran Bundesrat Ueli Maurer
trotz allen Unstimmigkeiten während der Typenevaluation, trotz Indiskretionen, trotz
Gegenangeboten der unterlegenen Jet-Hersteller Dassault und EADS und ungeachtet
jeglicher Kritik am favorisierten Typen auf den schwedischen Gripen beharrte. Weder
eine Neuevaluation noch eine Prüfung von Alternativen waren jemals in Betracht
gezogen worden. Das Stimmvolk wird 2014 das letzte Wort haben. Im Verlauf der
parlamentarischen Debatte wurden neben mehreren Interpellationen und Anfragen
zwei Motionen behandelt, die im Nationalrat allerdings keine Chance hatten: Eine
Motion Kaufmann (svp, ZH) (Mo. 12.3278) aus dem Jahr 2012 wollte die neuen
Kampfflugzeuge mit einer Militärpflicht-Ersatzabgabe für Ausländer finanzieren. Mit
einer Motion Allemann (sp, BE) (Mo. 11.4021) sollte bereits seit 2011 und hinsichtlich
einer Anschaffung von neuen Jets der Fluglärm auf dem Flugplatz Meiringen (BE)
eingedämmt werden. Beide Vorstösse wurden jeweils recht deutlich abgelehnt. 52

Der Abstimmungssonntag am 18. Mai 2014, wurde nicht nur Höhe-, sondern auch
Schlusspunkt eines langwierigen Seilziehens um die Gripen-Beschaffung bzw. den
Tiger-Teilersatz. Dieses grosse Rüstungsvorhaben hatte zahlreiche Hürden zu nehmen.
Die letzte davon - der Urnengang - wurde 2013 durch den Bundesrat selbst ermöglicht,
indem als Finanzierungsgrundlage ein Fondsgesetz vorgeschlagen wurde. Erst dieser
Kniff ermöglichte es, die Finanzierung und damit sehr unmittelbar auch die
Beschaffung selbst, dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Mit der Ablehnung
des Gripen-Fondsgesetzes an der Urne wurde die aufsehenerregende
Kampfflugzeugbeschaffung erfolglos abgeschlossen.

Dass das Referendum ergriffen würde, war schon früh klar. Noch vor den
parlamentarischen Debatten Ende 2013 kündigte die Grüne Partei an, sie werde dieses
Geschäft zu verhindern suchen. Zwei Referendumskomitees hatten sich dann bereits
vor der letzten Beratung im Ständerat konstituiert, so dass einer
Unterschriftensammlung nichts mehr im Wege stand. Links-grün und die Grünliberale
Partei stellten sich je individuell an, die nötige Anzahl Unterschriften zu sammeln. Der
Erfolg liess nicht lange auf sich warten. Innert zwei Monaten und damit noch 2013, hatte
das Komitee um SP und GPS rund 80‘000 Unterschriften beisammen. Damit zeichnete
sich rasch ab, dass die Referendumsabstimmung bereits im Frühjahr 2014 abgehalten
werden konnte. Entsprechend früh erkannte auch der Verteidigungsminister den Ernst
der Lage und noch Ende 2013 stieg er in den Abstimmungskampf. Fortan standen sich
bürgerliche Gripen-Befürworter und Gripen-Gegner aus links-grünen Kreisen
gegenüber. Neu standen aber erstmals auch bürgerliche Politiker einer Armeevorlage
kritisch gegenüber: die GLP hatte sich nicht nur an der Unterschriftensammlung
beteiligt, sondern sie stellte sich fortan auch in einem Gegnerkomitee gegen die
Beschaffung der Gripen-Jets.

Erster Meilenstein war Mitte Januar 2014 die Einreichung der Unterschriften. Das links-
grüne Bündnis um SP, GPS und andere Organisationen konnte rund 100'000
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Unterschriften für das Referendum zusammentragen, nur etwa 5'000 davon waren vom
grünliberalen Anti-Gripenkomitee beigesteuert worden. Da schon Mitte Mai abgestimmt
werden sollte, war die Einreichung der Unterschriften gleichzeitig der Startschuss für
den Abstimmungskampf. Sogleich wurde dieser befeuert, als es nicht nur darum ging,
ob sich die Herstellerfirma Saab an der Finanzierung der Ja-Kampagne beteiligen soll,
sondern ob dies überhaupt zulässig sei. Das Gegnerkomitee meldete sehr rasch seine
Ablehnung an. Aber auch Gripen-Befürworter standen einer finanziellen Beteiligung aus
Schweden kritisch gegenüber. Thomas Hurter (svp, SH) forderte, dass sich Saab gänzlich
aus der Abstimmungskampagne raushalte. 

Unangenehme Tage musste der Verteidigungsminister auch im Februar erleben:
Nachdem bereits der Prozess zum Typenentscheid durch verschiedene
Nebenereignisse und Indiskretionen für negative Schlagzeilen gesorgt hatte, wurden
auch im neuen Jahr geheime (und brisante) Informationen publik. So hatte sich
Verteidigungsminister Ueli Maurer in mehreren Treffen mit dem Schwedischen
Botschafter Per Thöresson ausgetauscht. Dabei soll es nicht nur um gute Kontakte
gegangen sein, sondern ganz konkret um ein Engagement Schwedens im
Abstimmungskampf. Diese Informationen hatte ein Schwedischer Radiosender
veröffentlicht, der drei Berichte des Botschafters an das Aussen- und
Verteidigungsministerium Schwedens vorliegen hatte. Der Inhalt war insofern brisant,
als dass angeblich Bundesrat Maurer selbst um Unterstützung aus Schweden gebeten
haben soll. Zwar solle sich Schweden nicht direkt in den Abstimmungskampf
einmischen, jedoch durch verschiedene Anlässe in Schweden und der Schweiz eine
positive Stimmung erzeugen. Ein Beispiel wären Journalisten-Besuche in den
Saabwerken zu Informationszwecken. Maurer musste sich in der Folge erklären und
versuchte den Ball flach zu halten. Dass Gespräche geführt wurden konnte er nicht in
Abrede stellen, er wollte jedoch darin keine gemeinsame Kampagnenplanung sehen.
Dass er sich als Vorsteher des VBS an vorderster Front für den Gripen stark mache, sei
nicht mehr als opportun. Die Ungereimtheiten spielten den Gegnern dennoch in die
Hände und den Befürwortern wie auch dem Verteidigungsminister selbst blieb nichts
anderes übrig, als gebetsmühlenartig festzuhalten, dass der Gripen die richtige Lösung
für die Schweiz sei. Fast täglich wurde in den Zeitungen über den Gripen berichtet. 

Die Kampagnenleitung der Befürworter sollte von der CVP übernommen werden,
allerdings stellte sie sich nur zögerlich dafür zur Verfügung, denn scheinbar sah sich
Parteipräsident Darbellay mit zu wenig finanziellen Mitteln ausgestattet. Dass bis zu CHF
5 Mio. für die Befürworterkampagne aufgewendet werden sollten, liess man seitens des
Vereins für eine sichere Schweiz VSS, dem CVP-Nationalrat Jakob Büchler (SG) vorsteht,
unkommentiert. Auch diese Informationen stammten aus geheimen Berichten aus
Schweden. Beim VSS versuchte man derweil, sich von Schweden zu distanzieren. Das
Durchsickern dieser Informationen führte indes dazu, dass sich die CVP zurückzog und
nicht mehr als Kampagnenleiterin fungieren wollte. Ausschlaggebend waren unter
anderem auch verunglimpfende, persönliche Kommentare des Schwedischen
Botschafters gegen CVP-Exponenten. Im Engagement der CVP hätte man sich auf
Befürworterseite erhofft, dass Gripen-kritische Wähler in der politischen Mitte
abgeholt werden könnten. Daraus wurde nun vorerst nichts. Dass zudem die Sektion der
CVP-Frauen im Gegensatz zur Mutterpartei die Nein-Parole fasste, schien für die CVP
ebenfalls eine Hypothek darzustellen. Wer die Kampagnenleitung übernehmen sollte,
war in der Folge offen. Die CVP wollte die Volkspartei vorschicken, da es schliesslich ein
Dossier ihres Magistraten sei. Bei der SVP zeigte man sich jedoch bedeckt und
Parteipräsident Brunner (SG) stellte eine Einigung „in einigen Wochen“ in Aussicht, rund
drei Monate vor dem Abstimmungstermin, notabene.
Während auf politischer Ebene weiter gestritten wurde, führte Saab eine regelrechte
Promotionstour durch die Schweiz durch. Mitte Februar wurde an einem Anlass mit
Wirtschaftsvertretern über Kompensationsgeschäfte informiert, daneben sollte der
Gripen zu verschiedenen Gelegenheiten vorgeführt, beziehungsweise ausgestellt
werden, etwa an Ski-Weltcuprennen oder an der Mustermesse in Basel. Dies wurde den
Gripengegnern zu viel und Nationalrätin Chantal Galladé (sp, ZH) tat ihren Unmut
öffentlich kund. Dass mitunter Geld fliesse, sei in Abstimmungskämpfen normal, jedoch
sei die Omnipräsenz des Gripen-Herstellers Saab störend und eine „Einmischung aus
dem Ausland in diesem Masse bedenklich.“ Derweil und schneller als erwartet stellte
sich Ende Februar tatsächlich die SVP als neue Koordinatorin der Ja-Kampagne vor.
Angesichts des nahenden Abstimmungstermins sah sie sich in der Verantwortung. Man
habe keine Zeit mehr zu verlieren und wolle diese Abstimmung gewinnen, so SVP-
Präsident Brunner.

Etwas Aufwind erhielt der Gripen durch eine Flugzeugentführung im Raum Genf, als der
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Schweiz vor Augen geführt wurde, weshalb eine intakte Luftabwehr nötig sein kann. Der
Co-Pilot einer Maschine der Ethiopian Airline hatte das eigene Flugzeug nach Genf
entführt, um in der Schweiz einen Asylantrag zu stellen – was jedoch erst nach dem
Vorfall bekannt wurde. Zuvor irrte die vollbesetzte Passagiermaschine, von zwei
Eurofighter-Jets der Italienischen Luftwaffe begleitet, über Italien, ehe sie über dem
Montblanc-Massiv von der Französischen Luftwaffe weiterbegleitet wurde und
schliesslich in Genf zur Landung gezwungen werden konnte. Dass die Schweizerische
Luftwaffe nur zu Bürozeiten operativ ist und nicht eingreifen konnte, sorgte im Ausland
für Erstaunen und in der Schweiz einerseits zur Forderung nach einem ausgebauten
Luftschirm, andererseits aber auch zu Spott und Häme. Später wurde auch die Krim-
Krise in der Ukraine als Argument für eine funktionierende Luftwaffe herangezogen.
Am 25. Februar präsentierte das Ja-Komitee seine Argumente für den
Abstimmungskampf. „Sicherheit zuerst!“ sollte als Leitmotiv die Stimmbürgerschaft
mobilisieren. Sicherheit sei die Garantie für Frieden, Freiheit und Wohlstand, so Jakob
Büchler (cvp, SG). Ab März und damit rund zwei Monate vor dem Urnengang sorgte ein
allfälliger „Plan B“ für Irritation. Aus verschiedenen Kreisen wurde kolportiert,
Bundesrat Maurer arbeite für den Fall eines Volks-Neins an einer alternativen Gripen-
Beschaffung: er wolle Gripen-Jets mieten, leasen oder über das ordentliche
Armeebudget – und damit ohne Mitsprache der Stimmbevölkerung – beschaffen. Trotz
Dementi Maurers selbst, seines Sekretariats und auch der armasuisse, hielt sich das
Gerücht über einen allfälligen „Plan B“ hartnäckig in den Medien. 
Ebenfalls Mitte März lancierte das Gegnerkomitee seinen Abstimmungskampf und
setzte vor allem auf die Kostenfrage. Man wollte die Gripen-Beschaffung nicht zu einer
Armee-Grundsatzfrage machen und auch nicht sicherheitspolitische Argumente ins
Feld führen, da man sich daraus eher weniger Chancen versprach. Vielmehr erhoffte
man sich mit dem Slogan „Kampfjetmilliarden gegen Bildung, Verkehr oder AHV“ einen
Erfolg an der Urne. In der Zwischenzeit wurde der Tonfall im Abstimmungskampf
gehässiger. SVP-Patron Christoph Blocher hinterfragte die Finanzierung der
Gegnerkampagne, indem er den Verdacht äusserte, dass möglicherweise die beim
Typenentscheid unterlegenen Rüstungskonzerne (EADS und Dassault) Geld gegen den
Gripen einschiessen würden – dies, um bei einer Neu-Evaluation zum Zug kommen zu
können. Aus dem bürgerlichen Nein-Komitee wurde jedoch postwendend klargestellt,
man habe weder Kontakt mit anderen Rüstungsgesellschaften, noch Geld erhalten, so
etwa Beat Flach (glp, AG). Gar als absurd betitelte Chantal Galladé (sp, ZH) die Vorwürfe.

Kurz darauf bemühte sich der Sonntags Blick um einen ersten Trend in der Gripen-
Frage und stellte eine Ablehnung von über 60 Prozent fest. Trotz dieser erstmaligen
Stimmungsaufnahme zeigte sich der Verteidigungsminister gegenüber der Presse
betont gelassen und zuversichtlich. Dennoch legte er einen regelrechten Redemarathon
hin und trat von April bis zur Abstimmung im Mai an über 20 Veranstaltungen für den
Gripen auf.

Das bürgerliche Nein-Komitee wurde ab Anfang April aktiv. Man stehe für eine starke
Armee ein, sei jedoch gegen den Gripen, weil Geld und ein Konzept fehle - Argumente,
die bereits in den Parlamentsdebatten von Roland Fischer (glp, LU) vorgebracht worden
waren. In diesem Nein-Komitee waren auch die CVP-Frauen vertreten.
Über Alternativen zur Gripen-Beschaffung, also wiederum über einen „Plan B“, wurde
weiter berichtet, als sich im April auch der ehemalige Jetpilot und Nationalrat Thomas
Hurter (svp, SH), seines Zeichens Präsident der SiK-NR, über solche Pläne äusserte. Es
brauche einen „Plan B“ für den Fall, dass der Gripen an der Urne scheitern sollte. Seine
Vorstellung war die Beschaffung von zwölf Fliegern alle 15 Jahre. Eine Forderung, die
sogar von Parteikollegen kritisiert wurde. Hans Fehr (svp, ZH) gab etwa zu bedenken,
dass es ungeschickt sei, bereits vor der Abstimmung laut über Alternativen
nachzudenken. Alex Kuprecht (svp, SZ) bezeichnete die Aussage gar als „absoluten
Blödsinn“. Hurter rechtfertigte seine Idee mit dem Umstand, dass beim Urnengang
nicht für oder gegen neue Flieger, sondern nur für oder gegen die Art der Finanzierung
abgestimmt werde. Mit einer Alternativbeschaffung würde der Volkswillen – von der SVP
gemeinhin hochgehalten – also nicht umgangen. Ein erneuter Evaluationsprozess für
einen neuen Flugzeugtyp würde zudem viel zu lange dauern. Deswegen müsse man sich
für den Ersatz der Tiger-Flotte bereits zu diesem Zeitpunkt und auch unter
Berücksichtigung eines möglichen Volks-Neins Gedanken machen. 
Auch über weitere Alternativen zur Luftraumüberwachung wurde diskutiert, etwa über
den Kauf gebrauchter F/A 18 Jets der neueren Generation, die Beschaffung von Kampf-
Helikoptern, einen Ausbau der Boden-Luft-Fliegerabwehr (die ohnehin konkretisiert
werden sollte) oder über die Aufrüstung der alten Tiger Flotte. Anfang Juni wurde
bekannt, dass das VBS beabsichtige, israelische Drohnen beschaffen zu wollen. Immer
mehr wurde auch die Frage debattiert, wie die budgetierten Mittel verwendet werden
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sollen, falls der Gripen an der Urne abgelehnt würde. Für Sicherheitspolitiker war klar,
dass dieses Geld der Armee gehöre, weil es über das ordentliche Armeebudget hätte
aufgebracht werden müssen. Linke Politiker hingegen sahen eine Chance, neu über die
Verteilung der ca. CHF 3 Mia. zu beraten. Ihrer Vorstellung nach sollte das Geld zu
Gunsten der Bildung, zur Sicherung der sozialen Sicherheit, des öffentlichen Verkehrs,
oder auch zu Gunsten der Entwicklungshilfe, die richtig eingesetzt friedensfördernd
wirke, eingesetzt werden. Dieser Punkt blieb freilich vorerst offen.
Als sehr unsicher musste der Erfolg der Gripen-Beschaffung ab Mitte April betrachtet
werden: Nachdem die oben genannte Sonntags Blick-Umfrage noch nicht zu Unruhe
bewogen hatte, tat dies die erste SRG-Trendumfrage des gfs.bern. Nur 42 Prozent der
Befragten sprachen sich darin für den Gripenkauf aus, ein Ergebnis, das sich fast mit
der ersten Umfrage deckte. Freilich gaben die Demografen zu bedenken, dass die
Unterschiede zwischen den Ja- und Nein-Anteilen zu gering seien, um sich bereits
festlegen zu können. Noch am selben Tag liess sich Bundesrat Maurer zitieren, er
glaube, dass sich die Stimmbevölkerung der sicherheitspolitischen Tragweite der
Gripen-Vorlage bewusst sei. Weiterhin gab sich der Verteidigungsminister kämpferisch.
Sein Engagement für den Gripen gipfelte jedoch zwischenzeitlich in einem Fiasko, als
Maurer in der Sendung „Rundschau“ des SRF zu einem Rundumschlag ausholte und kurz
sogar die Contenance verlor. Er enervierte sich derart über die Berichterstattung zum
Gripen-Kauf, dass er sich mit dem Moderator einen verbalen Schlagabtausch lieferte.
Die als einseitig kritisierte Sendung löste eine Rekordzahl an Beschwerden bei der
Ombudsstelle der SRG aus, die allerdings Ende Mai sämtlich abgewiesen wurden, da das
Sachgerechtigkeitsgebot nicht verletzt worden sei und das Publikum durchaus in der
Lage gewesen sei, sich eine eigene Meinung zum fraglichen Rundschau-Beitrag zu
bilden. Dennoch wurde auch die Sendung selbst kritisiert. So habe der ausgestrahlte
Bericht „die hohen Anforderungen an die Ausgewogenheit, welche im Vorfeld einer
Volksabstimmung verlangt werden, nicht erfüllt.“ Zudem wurde festgehalten, dass
einige der gestellten Fragen „manchmal unnötig provokativ waren“. 
Später und mit zunehmender Nähe zum Abstimmungstermin setzte der
Verteidigungsminister im Lichte des ungewissen Abstimmungsausgangs auf warnende
Worte und beschwor die Angst vor einem ungeschützten Luftraum, ja er bediente sich
gar erpresserischer Formulierungen. „Wenn man jetzt nicht Flieger bestellt, steht man
zehn Jahre später ohne Luftwaffe da“, mahnte Maurer. Dass die „F/A 18 im Krisenfall
nicht genügen“, doppelte auch Divisionär Bernhard Müller, stellvertretender
Kommandant der Luftwaffe, nach. Doch die Stimmbevölkerung zeigte sich in der
zweiten Welle der SRG Trendumfrage unbeeindruckt. Knapp zehn Tage vor der
Abstimmung schien der Gripen noch immer nicht abzuheben: mit 44 Prozent
Zustimmung war nach wie vor nur eine Minderheit der Befragten für die
Kampfjetbeschaffung. Zudem zeichnete sich ab, dass tatsächlich die Kostenfrage
entscheidendes Argument werden dürfte. Trotz der gemäss gfs.bern bereits weit
fortgeschrittenen Meinungsbildung machten sich beide Lager zu einer Schlussoffensive
auf. Die vier Parteipräsidenten Martin Landolt (bdp, GL), Christophe Darbellay (cvp, VS),
Philipp Müller (fdp, AG) und Toni Brunner (svp, SG) – diese Parteien hatten die Ja-Parole
ausgegeben – versammelten sich in der Folge in Bern zu einer Medienorientierung, um
nochmals ihre besten Argumente vorzutragen. Der hochkarätig besetzte Anlass wurde
kurzfristig anberaumt und zeigte die Nervosität der Parteispitzen offensichtlich. Vor
dem Bundeshaus gingen sie gemeinsam symbolisch auf einer Hebebühne „in die Luft“.
Ein unglücklicher Entscheid, wie sich später herausstellen sollte. Ihre von den
Stadtberner Behörden nicht bewilligte Aktion führte nämlich zu einer Anzeige.

Einziger Lichtblick für die Befürworter war die Erfahrung, dass das Stimmvolk kaum je
eine Armeevorlage versenkt hatte. Doch auch dieser wurde am Abstimmungstag
zerschlagen. 53,4 Prozent der Stimmenden (Stimmbeteiligung: 55,5 Prozent) lehnten
das Gripen-Fondsgesetz an der Urne ab, ein Erfolg für die linken Parteien, die
zusammen mit der GLP die Nein-Parole beschlossen hatten und eine herbe Niederlage
für Verteidigungsminister Maurer, der sich über Jahre für neue Kampfjets eingesetzt
hatte. Er hielt fest, dass es ein Votum gegen den Gripen sei, nicht gegen die Armee und
wiederholte, dass nun kein „Plan B“ aus der Schublade gezogen werde. Zunächst sei das
Resultat zu analysieren, erst dann wollte der Verteidigungsminister über neue Varianten
sprechen. Er gab jedoch auch zu bedenken, dass die Diskussion über neue Kampfflieger
bald wieder beginnen müsse, zumal auch die F/A 18 Flieger irgendwann ersetzt werden
müssten. Die Linken sahen sich dagegen in ihren Bemühungen gegen das teure
Rüstungsgeschäft bestätigt und auch aus dem bürgerlichen Gegnerlager hörte man
erleichterte Stimmen. Das Resultat zeige, dass auch viele liberale und bürgerliche
Wählerinnen und Wähler den Gripen-Kauf ablehnten, so Roland Fischer (glp, LU). In
seinen Augen hätten sich die zwei Gegnerkomitees gelohnt. Aus der SVP wurde
hingegen konsterniert verkündet, dass man „jetzt erst recht in die Landesverteidigung
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investieren müsse“.
Im Nachgang an die Volksabstimmung beherrschten die Fragen um die Zukunft der
Armee und der Luftwaffe den politischen Diskurs, jedoch auch und wiederholt die
Frage, was mit den frei gewordenen „Gripen Milliarden“ nun geschehen soll. Ernüchtert
musste auch der Wirtschaftsstandort Schweiz den Volksentscheid hinnehmen. Rund
500 Verträge mit 125 Unternehmen und einem Volumen von rund CHF 400 Mio. hatte
Saab im Vorfeld der Abstimmung mit Schweizer Unternehmen unterzeichnet – Anlagen,
die nun ungewiss waren. Der Rüstungskonzern Ruag befürchtete, rund 200 Stellen
streichen zu müssen, unter anderem von Mitarbeitern, die bereits seit langem auch an
Gripen-Konfigurationen arbeiteten.

Abstimmung vom 18. Mai 2014

Beteiligung: 56,33%
Ja: 1 345 726 (46,6%) 
Nein: 1 542 761 (53,4%) 

Parolen: 
– Ja: SVP, CVP(3*), FDP, BDP, GLP; Economiesuisse, SGV, SOG, AUNS, Swissmem. 
– Nein: SP, GPS, GLP (1*); SGB, VPOD, GSoA.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Das Gripen-Nein veranlasste Bundesrat Maurer schliesslich auch dazu, die
Weiterentwicklung der Armee (WEA) zu vertagen und die Botschaft erst im Herbst zu
verabschieden. Das Reformprojekt wurde dadurch um mindestens drei Monate
verzögert. Mit der dadurch gewonnenen Zeit sollen, unter anderem, finanzielle Fragen
neu abgesteckt werden, die durch die abgelehnte Jet-Beschaffung aufkamen.
Entscheidend war dabei, ob das Armeebudget revidiert werden musste – ein zentrales
Element der WEA. 
Die allfällige Geld-Neuverteilung selbst wurde vom Verteidigungsminister
ausgeschlagen; er wollte die für den Jet-Kauf eingeplanten Mittel für andere
Rüstungsgeschäfte einsetzen und mit CHF 790 Mio. weniger als die Hälfte der
Bundeskasse zurückgeben. Dies führte zu Unstimmigkeiten innerhalb der
Landesregierung, da Finanzministerin Widmer-Schlumpf in einem Mitbericht bereits
Widerstand gegen dieses Ansinnen angekündigt hatte. Seitens der SP wurde eine ganz
neue Ausrichtung der Armee gefordert und die Gripen-Ablehnung als Chance dafür
betrachtet. Die Rückgabe der CHF 790 Mio. wurde indes von bürgerlichen Politikern
nicht goutiert. Ihrer Meinung nach „gehörte“ das Geld der Armee, gleich wie es
eingesetzt werden sollte. Es gebe „unzählige Möglichkeiten, dieses Geld zu verwenden“,
so Jakob Büchler (cvp, SG), der das Thema in der SiK-NR nochmals durchdiskutiert
wissen wollte. Im selben Zeitraum gab der Rüstungschef Ulrich Appenzeller seinen
Rücktritt bekannt, womit Ueli Maurer noch ein personelles Problem zu lösen hatte.
Appenzeller gab seinen Posten wegen „unterschiedlicher Auffassungen über die
Ausrichtung der Armasuisse und die Rolle des Rüstungschefs“ auf. 

In der Analyse der Abstimmung (Vox) wurden die ausschlaggebenden Argumente für die
Ablehnung des Gripen ermittelt. Vor allem die Gruppe der jüngeren Stimmenden und
Frauen sowie zahlreiche Mitte-Wählende und FDP-Anhänger waren gegen den
Flugzeug-Kauf. Ein Drittel der Befragten kritisierte die hohen Kosten dieses
Rüstungsgeschäfts und rund zehn Prozent gaben an, der Gripen sei nicht das richtige
Flugzeug für die Schweiz. Nochmals zehn Prozent sprachen sich dafür aus, dass erst die
Rolle der Ausgestaltung der Armee geklärt werden müsse, bevor ein solches
Rüstungsvorhaben umgesetzt werden könne. Ebenfalls knapp zehn Prozent lehnten den
Gripen wegen einer grundsätzlich ablehnenden Haltung zur Armee ab. Im unterlegenen
Ja-Lager wurden überwiegend sicherheitspolitische Argumente für den
Stimmentscheid vorgebracht. Die Politologen der Universität Zürich hielten zudem fest,
dass im Vergleich zu anderen Abstimmungen auffällig häufig die Kampagne und die
Informationspolitik der Gripen-Befürworter als Grund für ein Nein genannt wurden. So
seien auch das langwierige Auswahlverfahren, wie auch die zahlreichen
Ungereimtheiten und Indiskretionen über die gesamte Dauer aller Verfahren hinweg
ausschlaggebend für das Nein gewesen. 53
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Öffentliche Finanzen

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Der Nationalrat schrieb mit 123 zu 60 Stimmen gegen den Widerstand der SVP, welche
den Vorstoss 2003 eingereicht hatte, eine parlamentarische Initiative ab, mit der auf
Bundesebene ein Finanzreferendum verlangt wurde. 2004 hatte der Rat dem Begehren
in einer ersten Phase Folge gegeben. Nach einer breiten Vernehmlassung war die
Kommission in der Zwischenzeit aber zur Einsicht gelangt, dass ein Finanzreferendum
auf Bundesebene umstritten ist und wohl auch nicht zweckmässig wäre. Bundesrat
Merz sprach sich ebenfalls für eine Abschreibung aus, da es zielführendere Instrumente
zur Eindämmung der Bundesausgaben gebe, insbesondere die Schuldenbremse, zudem
würden mit diesem Instrument Ausgaben, die von Bundesrat und Parlament als
dringlich erachtet werden, über Gebühr verzögert. 54

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2008
MARIANNE BENTELI

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Als einzige Partei widmete die SVP der im Rahmen der Totalrevision der
Bundesverfassung geplanten Reform der Volksrechte einen Sonderparteitag und
profilierte sich dabei als Hüterin der Volksrechte. Sie sprach sich zwar für den
vorgeschlagenen Ausbau der Volksrechte aus, verwarf aber die im Gegenzug
vorgesehene Erhöhung der Unterschriftenzahlen für Initiative und Referendum. 55
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